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Verhandlungsauftakt

Immerhin: Der Verhandlungsauftakt war 
sehr intensiv. dbb, ver.di und die kom-
munalen Arbeitgeber haben sich nicht 
mit Symbolpolitik aufgehalten. Im Pots-
damer Verhandlungshotel wurde von 
Anfang an konkret und kontrovers über 
die gewerkschaftlichen Forderungen dis-
kutiert. Für dbb Verhandlungsführer Ul-
rich Silberbach war das „auf der Sache-
bene ein durchwachsener Beginn. Was 
mir fehlte, ist die Einsicht der VKA (Ver-
einigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände), dass es hier zwar um Details 

geht, dass wir aber letztlich und vor allem über Perspektiven verhandeln, die wir den Beschäftigten 
im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes bieten müssen. Hier muss die VKA bis zur nächsten Ver-
handlungsrunde Ende März konkreter werden.“ Insbesondere beim zentralen Thema „Entlastung“ of-
fenbarte die VKA, dass sie kein Verständnis für die Sorgen der Kolleginnen und Kollegen hat.

Welche Qualität sollen Soziale Arbeit und Erziehungsarbeit  
zukünftig haben?
Der dbb Chef in seiner Analyse vor der dbb Verhandlungskommission: „VKA-Chefin Welge (Oberbür-
germeisterin aus Gelsenkirchen) ist der Meinung, dass die Arbeitgeber ihren Job bereits erledigt hät-
ten. Wertschätzung habe es in den letzten Jahren bereits reichlich gegeben. Das sehe ich jedoch ganz 
anders. Wertschätzung gibt es nicht auf Vorrat. Und um Wertschätzung allein geht es auch nicht. Es 
geht um Perspektiven. Wertschätzung ist immer wichtig. Aber darüber hinaus müssen wir uns in die-
sen Verhandlungen die Fragen stellen: Welchen Personalbedarf haben wir in den nächsten Jahren? 
Wie werden sich die Aufgaben entwickeln? Und in welcher Qualität sollen in unserem Sozialstaat So-
ziale Arbeit und Erziehungsarbeit angeboten werden können? Wenn es um die Beantwortung dieser 
Fragen geht, mauert die VKA derzeit noch. Da müssen wir nachhelfen.“

„Wir brauchen konkrete Entlastung im Arbeitsalltag!“
Zwischen den Tarifpartnern sind insgesamt drei Verhandlungsrunden vereinbart. Die zweite Runde fin-
det am 21./22. März 2022 statt und die entscheidende Runde am 16./17. Mai 2022. „In dieser Zeit gilt es, 
der VKA vor Augen zu führen, an was es im System 
überall fehlt. Ich denke, dazu sind unserer Kolle-
ginnen und Kollegen auch mehr als bereit.“, stellte 
Andreas Hemsing, stellvertretender Vorsitzender 
der dbb-Bundestarifkommission und komba-Chef 
fest. Hemsing weiter: „Zum Beispiel hat die VKA 
auch beim Thema Entlastung noch nicht den Ein-
druck erweckt, als würde sie die täglichen Sorgen 
und Nöte unserer Kolleginnen und Kollegen wirk-
lich verstehen. Konkrete Entlastung in der täg-
lichen Arbeit ist für uns von zentraler Bedeutung. 
Gerade hier brauchen wir Perspektiven.“ Hemsing 

Die dbb-Verhandlungskommission zu den SuE-Tarifverhandlungen

v.l.n.r. Andreas Hemsing, Bundesvorsitzender komba gewerkschaft,  
Karin Welge, VKA-Präsidentin, Ulrich Silberbach, dbb Bundesvorsitzender
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„Die Stimmung verhagelt!“
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Die VKA lässt die zweite Verhandlungsrunde ungenutzt verstreichen

„Hier in Potsdam war zwei 
Tage lang herrliches Wetter. 
Trotzdem haben die Arbeitge-
ber uns die Stimmung verha-
gelt und die Beschäftigten im 
Regen stehen lassen“, bilan-
zierte dbb Verhandlungsführer 
Ulrich Silberbach den enttäu-
schenden Verlauf der zwei-
ten SuE-Verhandlungsrunde 
am 21. / 22. März 2022 in Pots-
dam. Silberbach weiter: „Dass 
wir in materiellen Fragen auch 
nach der zweiten Verhand-
lungsrunde mit den Arbeitge-
bern noch Differenzen haben, 
ist nicht überraschend. Etwas 
Anderes überrascht mich aber sehr wohl: Die Kommunen diskutieren die Probleme überhaupt nicht 
unter dem Aspekt der Fachkräftegewinnung und der Entlastung. Sie kennen diese Probleme und wis-
sen auch, wie die Pandemie und jetzt die traurige Flüchtlingsproblematik die Situation verschärft 
haben, verschließen aber die Augen vor den wichtigen Lösungen.“ Klar ist jedoch, dass es für die be-
reits bestehenden und die kommenden Anforderungen an den Sozial- und Erziehungsbereich keine 
Lösungen zum Nulltarif geben wird.

Worüber wurde gesprochen?
Tiefergehende Verhandlungen zu den jeweiligen 
Sachthemen hat es kaum gegeben. Allerdings waren 
die Arbeitgeber jederzeit in der Lage, beim Thema 
Entlastung klar und deutlich „Nein“ zu allen Vor
schlägen zu sagen. Dem Argument, dass ohne Ent las 
tung die heute Beschäftigten verstärkt abwandern 
würden und gleichzeitig die Gewinnung neuer Fachkräfte unmöglich werden wird, konnten sie sich 
nicht öffnen. Ähnlich widersprüchlich war die Haltung bei der Frage, wie eine Aufwertung der Sozia
len Arbeit gelingen könne. 

Arbeitgeber mit durchsichtigen Manövern
Sandra van Heemskerk, stellvertretende Bundesvorsitzende der komba und für den dbb in der Ver
handlungsspitze, warnte davor, sich gegeneinander ausspielen zu lassen. „Schon vor Verhandlungsbe
ginn hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in einer Pressemeldung davon 
gesprochen, dass der Sozial und Erziehungsdienst bereits heute eine Sonderstellung besitze. In den 
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„2 + 0 ergibt manchmal ganz schön viel“, rief dbb 
Tarifchef Volker Geyer den Streikenden in Fulda 
zu, die sich am 31. März 2022 auf dem dortigen 
Universitätsplatz versammelt hatten. „Zwei Ver-
handlungsrunden liegen hinter uns und es gab 
bislang Null Bewegung bei den Arbeitgebern 
und im Ergebnis haben wir deshalb jetzt bunde-
weit zahlreiche Streikaktionen. Nicht nur hier in 
Fulda, sondern im ganzen Land sind Erziehende 
und Sozialarbeitende heute auf der Straße und 
streiken für ihre Ziele – und das ist gut so“, 
machte Geyer deutlich.

Es darf kein „Weiter so“ geben!
Natürlich kosten unsere Forderungen Geld. Richtig ist aber auch, dass es unserem Land noch teurer 
kommt, wenn wir auf einen guten Sozial- und Erziehungsdienst verzichten müssen. Was wir brauchen, 
sind aber längst nicht nur � nanzielle Mittel, wir brauchen auch Verständnis und Einsicht beim kommu-
nalen Arbeitgeber. Die Kommunen sollten endlich einsehen, dass bei einem „Weiter so“ immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen ihrem anspruchsvollen Job den Rücken kehren werden, und dass es gleich-
zeitig immer schwerer werden wird, junge Menschen für die Erziehungs- und die Sozialarbeit zu begeis-
tern.  Wir brauchen also Einsicht und Verständnis bei den Kommunen. Aber nicht nur dort. Der Bund 
kann nicht immer neue, wohlklingende Vorgaben in die Welt setzen, er muss auch dafür sorgen, dass 
Erziehungs- und Sozialarbeit das Geld bekommen, das sie brauchen.“

Die Arbeit war schon vor Corona sehr fordernd!
In Fulda berichteten die Sozialarbeiterin Christina Sölch und die Erzieherin Sabrina Kraus von ihrer Ar-
beit und machten unisono deutlich, welch hohe Bedeutung es hat, dass in den Tarifverhandlungen 
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„2 + 0 ergibt manchmal 
ganz schön viel!“
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Zweite Aktionswelle gestartet

Fulda, 31. März 2022

Nürnberg, 30. März 2022Leipzig, 28. März 2022 Fulda, 31. März 2022

Bonn, 31. März 2022Fulda, 31. März 2022 Fulda, 31. März 2022
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Gut zwei Wochen vor der entscheidenden Ver-
handlungsrunde mit der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) fuhr der 
dbb Ende April 2022 eine erneute Aktionswelle. 
Schwerpunkt war Nordrhein-Westfalen. An 
über 20 Orten fanden am 28. und 29. April 2022 
Warnstreiks und Aktionen statt, so in Aachen, 
Bochum, Essen und vielen weiteren Städten. 
Die Erwartungen an die VKA, zur dritten und 
letzten SuE-Verhandlungsrunde endlich kon-
krete und hilfreiche Vorschläge zu machen, sind 
groß, zum Beispiel auf dem Bonner Bottler-

platz. Dort hat sich am 29. April 2022 eine Vielzahl Kolleginnen und Kollegen versammelt. Laut und 
entschlossen formulierten sie ihre Erwartungen. Außerdem haben sie ihre Forderungen auf großen 
Leinwänden noch einmal schriftlich festgehalten. Schließlich hatte die VKA während der bisherigen 
Verhandlungen gelegentlich den Eindruck erweckt, es gebe eigentlich überhaupt keinen Verhand-
lungsbedarf. Doch den gibt es, wenn man sich bei den Kolleginnen und Kollegen umhört.

Die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen!
Die Teilnehmenden verteilten in der Bonner Innenstadt eine Zei-
tung mit den Nachrichten von morgen an die Bonner Bürger. In 
fetten Schlagzeilen war dort nachzulesen, wie sich unsere Gesell-
schaft entwickeln könnte, Wenn an sozialer Arbeit gespart oder die 
frühkindliche Bildung zurückgefahren würde. Christian Dröttboom, 
1. Stellvertretender Vorsitzender der Bonner komba, erläuterte: 
„Mit der Aktion heute und der von uns entworfenen Zeitung richten wir einen Blick in die Zukunft! 
Was passiert eigentlich, wenn der Sozial- und Erziehungsdienst nicht mehr da ist?! Die Kolleginnen 
und Kollegen sind so wichtig für das gesellschaftliche Gleichgewicht und tun so viele Dinge, die quasi 
unsichtbar, aber dennoch von enormem Wert sind. Darauf wollten wir aufmerksam machen.“ Und 
Hanne Koll-Levas, freigestellte Personalrätin für den Bereich der Kindertagesstätten, ergänzte: „Teil-
habe an Bildung ist nicht umsonst – wir müssen nun die Arbeitsbedingungen für pädagogische Fach-
kräfte deutlich aufwerten! Und das wollen wir in den aktuellen Verhandlungen erreichen. Die Stim-
mung unter den Teilnehmenden war gut und man merkt, alle wollen was verändern.“ 

Superheldin und Superheld!
In Bonn wurde spürbar, was bundesweit gilt. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Sozial- und Er-
ziehungsdienst sind beides: Sie sind mit Leidenschaft in ihrem Beruf tätig und sie wissen um ihren 
Wert. Und genau deshalb treten sie entschlossen für ein ordentliches Tarifergebnis ein. Auf den 
Punkt bringt das Kollegin Ute Simon, freigestellte Personalrätin für den Bereich Soziale Arbeit. Sie 
berichtete: „Ich habe vor Tagen mit einer Kollegin gesprochen und sie gefragt, warum sie sich für 
diesen Bereich entschieden hat?! Sie hat geantwortet: Ich bin Sozialarbeiterin geworden, weil 
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Klare Botschaften an die VKA!
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Demonstrationen in Bonn und zahlreichen anderen Orten

Aktion in Bonn am 29. April 2022
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Im Tarifk onfl ikt über bessere Arbeitsbedingungen im Sozial- und Erziehungsdienst haben die Be-
schäftigten den Druck auf die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) weiter erhöht. 
Während in den vergangenen Tagen bereits Warnstreiks und dezentrale Protestaktionen insbeson-
dere in Nordrhein-Westfalen stattfanden, war am 4. Mai 2022 vor allem die Region Franken betrof-
fen. In Nürnberg nahmen zahlreiche Beschäftigte an einer Kundgebung teil. Weitere Aktionen fan-
den in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland statt.

Berufsfeld SuE aufwerten
„Die VKA hat uns vorgeworfen, mit unseren Protesten das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in die Daseinsvorsorge zu erschüttern. 
Das ist eine schon fast absurde Verdrehung der Tatsachen. Wenn 
etwas die Menschen im Land frustriert, dann ist es das off ensicht-
liche Desinteresse der Politik an den Missständen in unseren Kitas und im Bereich der Sozialen Arbeit“, 
sagte dbb Tarifchef Volker Geyer bei der Kundgebung auf dem Sebalder Platz.
„Die betroff enen Familien erleben doch jeden Tag, wie Personalmangel und Überlastung die Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen gefährdet. Und sie haben ein sehr feines Gespür dafür, wie die VKA die Auf-
wertung des Berufsfeldes blockiert und damit auch die Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung verhin-
dert. Mehr noch: Durch die Verweigerung konkreter Entlastung sorgt sie auch noch dafür, dass immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen sich andere Jobs suchen – unter anderem, weil sie sonst schlicht nicht 
bis zur Rente durchhalten. Das alles wissen die Bürgerinnen und Bürger sehr genau, deshalb gibt es 
eine große Solidarität mit den Beschäftigten.“ Felix Thar, Erzieher bei der Stadt Nürnberg, ergänzte: 
„Mehr Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 / 2027 – wie soll das ohne ausreichende Fachkräfte 
gehen?“
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Blockade der VKA aufl ösen!
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Demos in Nürnberg und weiteren Städten

Aktion in Nürnberg am 4. Mai 2022
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„Die VKA will die Anliegen der Beschäftigten aussitzen“, machte 
dbb Verhandlungsführer Ulrich Silberbach seinem Unmut über die 
VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) Luft. 
„Auch deshalb steigt der Zulauf zu unseren Aktionen noch ein-
mal“, freute sich Silberbach im Vorfeld zahlreicher Aktionen über 
die Unterstützung der Beschäftigten. Hintergrund für den Unmut 
auf Gewerkschaftsseite: Die VKA hat seit dem Verhandlungsbeginn am 25. Februar 2022 kein Ange-
bot vorgelegt. Silberbach dazu: „In einer Pressemitteilung der VKA hat die VKA-Che� n, Karin Welge, 
Anfang Mai von ‚konstruktiven Verhandlungen‘ gesprochen und behauptet, dass eine Einigung in der 
dritten Runde ’möglich‘ sei. Aber wer ankommen will, muss auch losgehen. Und losgegangen ist die 
VKA leider noch immer nicht.“ Welge ist Oberbürgermeisterin in Gelsenkirchen und konnte von daher 
den lautstarken Unmut der Kolleginnen und Kollegen unmittelbar hören, die sich am Nachmittag des 
12. Mai 2022 vor dem Gelsenkirchener Rathaus versammelt hatten.

„Irgendwann kracht das System zusammen!“
Dort wetterte Sandra van Heemskerk, stellvertretende komba-Vorsitzende und Mitglied der dbb Ver-
handlungskommission bei den SuE-Verhandlungen: „Statt ein Angebot zu machen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, wirft die VKA-Che� n Euch vor, das ‚Vertrauen in die Daseinsvorsorge‘ aufs Spiel zu set-
zen, wenn Ihr für Eure Rechte demonstriert und streikt.“ Die Quittung der Beschäftigten für Welge in 
Gelsenkirchen war folglich lautstark. Von komba-Tari� oordinator Michael Kaulen moderiert, spielten 
die Demonstrierenden ein symbolisches „SuE-Jenga“. Bei diesem Spiel werden Klötze aus einem Turm 
gezogen, bis dieser so instabil ist, dass er einstürzt. „Und genau wie dieser Turm früher oder später 
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„Die VKA will Eure Anliegen 
aussitzen!“
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Schlussspurt bei den SuE-Verhandlungen

Aktion in Gelsenkirchen am 12. Mai 2022

Aktion in Gelsenkirchen am 12. Mai 2022
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Konkrete Perspektiven! 
Einstieg in die Entlastung!
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Die VKA lenkt ein

„Wir sind in die Verlängerung gegangen, 
haben noch einen Tag drangehangen und 
gekämpft, um diesen ordentlichen Kom-
promiss zu erzielen“, resümierte dbb Ver-
handlungsführer Andreas Hemsing am  
18. Mai 2022 in Berlin gegenüber der Presse. 
„Es gibt konkrete Perspektiven und einen 
Einstieg beim wichtigen Thema ,Entlas-
tung‘. Lange Zeit hat die VKA (Verein igung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände) 
vor allem beim Thema Entlastung ver-
sucht, jeglichen Fortschritt zu blockieren. 
Genau deshalb war es wichtig, dass es uns 
gelungen ist, unsere Schlagzahl bei Demos 

und Streiks in der letzten Woche noch einmal deutlich zu erhöhen. Danach war klar, dass es sich für 
die Arbeitgeber nicht lohnen würde, auf Zeit zu spielen.“ Nach vielen Gesprächen auf Arbeitsebene 
zwischen den Verhandlungsrunden lagen alle Fakten und Optionen auf dem Tisch, als die Verhand-
lungsführer am 16. Mai 2022 in Potsdam zusammenkamen. „In dieser dritten Runde haben wir kon-
struktiv auf einen Kompromiss hingearbeitet“, führte Hemsing weiter aus. „Dazu gehört, dass wir 
auch Teile unseres Forderungspakets nicht weiterverfolgen konnten. In der Gesamtbetrachtung je-
doch haben wir viel von dem erreicht, was für unsere Kolleginnen und Kollegen direkt und spürbar 
Verbesserungen erbringt.“

Die Kernpunkte des Kompromisses
Aufwertung:

 SuE-Zulage von 130 Euro monatlich  
 (Entgeltgruppe S2 bis S11a)

 SuE-Zulage von 180 Euro monatlich (Entgeltgruppe S11b  
 bis S12 sowie S14 und S15 Fallgruppe 6)

Entlastung:
 zwei Entlastungstage pro Jahr zur Regeneration
 Wahlrecht: teilweise Umwandlung der SuE-Zulage für bis zu zwei weitere Entlastungstage

Perspektiven und Attraktivität verbessert, beispielsweise durch:
 Verkürzung der Stufenlaufzeiten ab Oktober 2024  

 (= Einkommen steigt schneller)
 Heraushebungsmerkmale erweitert  

 (= mehr Höhergruppierungen)
 Zulage für Praxisanleitung in Höhe von  

 70 Euro monatlich

Das Einigungspapier mit allen Ergebnisbestand-
teilen ist auf den Sonderseiten des dbb unter 
www.dbb.de/sue nachlesbar. Dort finden sich 
auch alle weiteren Infos zum Verlauf der SuE-Ver-
handlungen. Ausführlichere Infos bietet ferner 
unser Rundschreiben 04/2022 zum Abschluss.

Demo in Potsdam am 16. Mai 2022 

Die Verhandlungsführer erläutern das Ergebnis vor der Presse
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Interview

dritte ihrer Art. Schon 2009 und 2015 
haben wir jeweils Aufwertung und Kon-
kretisierungen erreicht. 
Stand im Jahre 2009 zum Beispiel noch die 
Soziale Arbeit mit dem Thema Kindes-
wohlgefährdung im Fokus, nahmen 2015 
die Kita-Leitungen einen wichtigen Platz 
ein. Und in diesem Jahr ging es vor allem 
um breit angelegte Verbesserungen und 
Entlastungen für möglichst viele Bereiche. 
Der vorliegende Abschluss ist ein guter Ab-
schluss. Und wenn wir mit unseren Mit-
gliedern und unseren Multiplikatoren dis-
kutieren, kann es auch nicht darum gehen, 
wie „verkaufe“ ich diesen Abschluss opti-
mal, sondern darum, klar zu machen, was 
war möglich, was wurde erreicht und wie 
geht’s weiter. Ich habe dann in unseren 
Diskussionen erlebt, dass die Kolleginnen 
und Kollegen auch der Meinung waren, 
dass viel erreicht wurde und sich der Ein-
satz gelohnt hat, denn schließlich ist es 
uns an vielen Orten gelungen, die Aktions-
bereitschaft über mehrere Monate hin-
weg hochzuhalten. 

tacheles SPEZIAL: Kann es für die Gewerk-
schaften zu einem Problem werden, dass 
im SuE-Bereich diese Verhandlungen 
durchgeführt und Erfolge für bestimmte 
Berufsgruppen erzielt werden?

Silberbach: Verhandlungsbedarf gibt es 
natürlich nicht nur im SuE-Bereich. Wer 
den öffentlichen Dienst zukunftsfähig ma-
chen will und wer auf dem umkämpften 
Arbeitsmarkt eine Chance haben will, hat 
viel vor. Und noch längst nicht jeder Ar-
beitgeber hat das begriffen.
Ich will gar nicht ausschließen, dass es in 
diesem Fall oder bei anderen Abschlüssen 
auch mal einen neidvollen Blick gibt. Aber 
grundsätzlich sind zwei andere Dinge 
wichtiger: Gewerkschaftliche Solidarität 
erlebe ich tatsächlich nicht als hohles 
Schlagwort. Und außerdem haben gute 

Tarifabschlüsse die positive Eigenschaft, 
eine Sogwirkung auszuüben. Natürlich 
werden wir daran arbeiten, für möglichst 
alle Berufsbilder im öffentlichen Dienst 
die notwendige Wertschätzung zu erhal-
ten. Nach meiner Überzeugung übt hier 
beispielsweise der SuE-Abschluss einen 
positiven Druck auf die Tarifpartner aus. 

tacheles SPEZIAL: Zum Abschluss haben 
wir die Bitte um Fazit und Ausblick.

Hemsing: In aller Kürze und Klarheit: Wir 
haben viel erreicht und unsere Mitglieder 
haben das auch sehr positiv aufgenom-
men. Eben habe ich dargestellt, dass die 
Verhandlungen vom Frühjahr in eine Ab-
folge von Verhandlungen zu stellen sind. 
Wir haben 2009 begonnen, 2015 ging es 
weiter und jetzt, 2022, ist auch noch nicht 
Schluss. Wir werden in diesem Rahmen 
weiterverhandeln, weil vor allem zum 
Thema Entlastung weiterhin Verhand-
lungsbedarf besteht. Ein Thema, bei dem 
wir Fortschritte erzielt haben, bei dem wir 
aber auch in Zukunft gefordert sein wer-
den. Das ist ein Megathema und das wird 
es auch in Zukunft bleiben – und das nicht 
nur im SuE-Bereich.

Silberbach: Nicht nur wegen der eingangs 
bereits erörterten außergewöhnlichen 
Umstände war das eine schwierige Runde 
und ich schließe mich Andreas an, dass 
wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein 
können. 
Betrachte ich die SuE-Verhandlungen mal 
als Glied einer Kette von Verhandlungen, 
die wir in den letzten Jahren geführt 
haben, und spiegele diese dann an den He-
rausforderungen, denen unsere Gesell-
schaft gegenübersteht, dann fehlt mir die 
Bereitschaft der Politik, den öffentlichen 
Dienst nicht als Unkostenfaktor, sondern 
als zentrale Institution zur Lösung der 
enormen Herausforderungen in unserer 
Gesellschaft anzusehen. 
Aktuell fehlen im öffentlichen Dienst etwa 
360.000 Beschäftigte. Wer die Alterspyra-
mide in den Verwaltungen, Lehrerzim-
mern und Betrieben kennt, weiß, dass 
diese Zahl in nächster Zeit dramatisch stei-
gen wird. Gleichzeitig beobachten wir 
einen massiven Fachkräftemangel im gan-
zen Land. 
Die von Kanzler Scholz postulierte Zeiten-
wende muss sich auch in einer veränder-
ten Bewertung des öffentlichen Dienstes 
durch die Politik niederschlagen. Heute 
hier haben wir über den Sozial- und Erzie-
hungsdienst gesprochen und können tat-
sächlich von werthaltigen Verbesserun-
gen berichten. Wir brauchen aber mehr 
solcher Verbesserungen und sie müssen 
grundsätzlich und strukturell verankert 
werden. Manchmal denke ich, die öffent-
lichen Arbeitgeber meinen immer noch, es 
sei ein Privileg, im öffentlichen Dienst zu 
arbeiten und das müsse als Wertschät-
zung reichen. 
Die Beschäftigten und auch der Nach-
wuchs werden schlicht und einfach mit 
den Füßen abstimmen, wenn Bund, Län-
der und Gemeinden nicht bald in die Of-
fensive gehen. 

Eine hohe Erwartungshaltung und schwie-
rige Rahmenbedingungen begleiteten die 
Tarifverhandlungen für den Bereich des 
Sozial- und Erziehungsdienstes 2022. Das 
Ergebnis ist facettenreich, deshalb hat der 
dbb vorliegendes Sonderheft erstellt. Eine 
Bewertung durch dbb Chef Ulrich Silber-
bach und komba Chef Andreas Hemsing, 
beide führten für den dbb die Verhandlun-
gen, macht deshalb an dieser Stelle unbe-
dingt Sinn.

tacheles SPEZIAL: Ulrich, die Verhandlun-
gen fanden in einer Zeit statt, die von 
Krieg, Krise und Corona geprägt war. Wel-
chen Einfluss hatten diese außergewöhn-
lichen Umstände auf den Verhandlungs-
verlauf und das Ergebnis?

Silberbach: Dieser Einfluss ist schwer zu fi-
xieren, aber natürlich war er da. So wie er 
auch jetzt, im Herbst 2022, noch allgegen-
wärtig ist, wenn man tarif- und gewerk-
schaftspolitische Arbeit leistet. 
Als positiv sehe ich an, dass weder Arbeit-
geber, noch Gewerkschaften nach meiner 
Beobachtung das, was Ihr jetzt in den 
Worten „Krise, Krieg und Corona“ gebün-
delt habt, als Totschlagargument benutzt 
haben. Natürlich spielen die Belastungen 

eine Rolle, die ökonomischen Belastungen 
genauso wie die psychischen und physi-
schen Belastungen der Beschäftigten. 
Aber es war in den Verhandlungen nie so, 
dass darüber vergessen wurde, in der 
Sache zu argumentieren. 
Klar ist, wir verhandeln niemals losgelöst 
von Realitäten, die unsere Gesellschaft 
prägen. Aber klar ist auch: Selbst wer wie 
ich schon jahrzehntelang im Geschäft ist, 
steht aktuell vor völlig neuen Herausfor-
derungen. Aber das ging unseren Mitglie-
dern, sei es im Bereich der sozialen Arbeit 
oder aber im Erziehungsdienst, ja ge-
nauso. 
Letztlich brauchen wir die gleichen Dinge 
wie auch schon vor der Krise, nur von 
allem noch etwas mehr: Wir brauchen 
noch mehr Realismus, noch mehr Kommu-
nikation und noch mehr Aktionsfähigkeit. 
Das war bei der SuE-Runde im Frühjahr so 
und das wird auch bei den Einkommens-
runden des nächsten Jahres wieder so 
sein.

tacheles SPEZIAL: Akzeptieren die Mitglie-
der, dass die Umstände Einfluss auf das Er-
gebnis haben, oder erwarten sie nicht ein-
fach von ihrer Gewerkschaft die Lieferung 
des Bestellten?

Hemsing: Noch kein Tarifabschluss ist von 
Kritik verschont geblieben. Konstruktive 
Kritik ist auch wichtig, um sich in kom-
menden Tarifauseinandersetzungen noch 
besser vorbereiten zu können. Gerade in 
den letzten Jahren haben wir festgestellt, 
dass nach einem Abschluss natürlich auch 
Kritik geübt wird, dass aber die lauteste – 
und manchmal auch unsachliche – Kritik 
oftmals von Nichtmitgliedern stammt. 
Wer sich in einer Gewerkschaft engagiert, 
hat zumeist schon verstanden, dass Tarif-
verhandlungen keine Inszenierung sind, 
an deren Ende immer automatisch ein 
Happy End steht. Tarifverhandlungen sind 
harte Arbeit, man braucht viel Ausdauer 
und egal, wie gut die eigenen Sachargu-
mente sind, man braucht Tarif- und Durch-
setzungsmächtigkeit.
Ulrich sprach eben die Kommunikation an. 
Wir reden bei der komba weit vor Ver-
handlungsbeginn mit unseren Mitglie-
dern. Dazu gehört, dass jeder und jedem 
klar ist, dass Forderungsfindung nicht nur 
meint, ich schreibe meine Wünsche auf, 
sondern immer auch heißt, wir prüfen, wie 
durchsetzungsfähig wir sind. Das hat auch 
dieses Mal gut funktioniert. Wir haben re-
alistisch gefordert und hinterher eine kri-
tische, aber auch sehr positive Ergebnis-
diskussion gehabt. 

Silberbach: Gelegentlich ist den Mitglie-
dern auch nicht bewusst gewesen, dass 
die SuE-Runde keine Einkommensrunde 
war, sondern eine Runde speziell für die 
Aufwertung der Entgeltordnung. Viele 
Kolleginnen und Kollegen hatten durch die 
politischen Diskussionen sicherlich andere 
Erwartungen. Vergessen wir nicht, dass 
sich unterschiedliche Akteure in der Poli-
tik in der Frage von finanzieller Aufwer-
tung der Berufe in der sozialen Arbeit 
Woche für Woche überboten haben.
Die dann nicht im hohen Maße erfüllten 
Forderungen erklären auch, dass – gerade 
im SuE-Bereich – die Kolleginnen und Kol-
legen auch schon wieder bereit sind, bei 
der Einkommensrunde, die wir ab Januar 
2023 im Bereich von Bund und Kommunen 
haben werden, ihren Beitrag für erfolgrei-
che Verhandlungen zu leisten.

tacheles SPEZIAL: Andreas sprach von 
einer positiven Diskussion. Aber sicherlich 
werden nicht alle Berufsgruppen in glei-
cher Weise zufrieden gewesen sein.

Hemsing: Das stimmt. Natürlich gibt es da 
Unterschiede in der Zufriedenheit. Aber 
auch hier gilt: Wer kommuniziert, ge-
winnt. Die SuE-Runde im Frühjahr war die 

Ergebnisbewertung

„Wer kommuniziert, 
gewinnt!“
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Am 16., 17. und nach kurzfristiger Verlän-
gerung am 18. Mai 2022 fand in Potsdam 
und Berlin die letzte und entscheidende 
Runde in den Tarifverhandlungen im So-
zial- und Erziehungsdienst (SuE) mit der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitge-
berverbände (VKA) statt. Der gefundene 
Kompromiss ist unter schwierigen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen zustande gekommen. 
Die komplexe und detailbezogene Eini-
gung umfasst eine Vielzahl von Regelun-
gen, die wir in diesem tacheles SPEZIAL 
vorstellen. Dabei haben wir die wichtigs-
ten Tarifergebnisse in den Bereichen Ent-
lastung, Aufwertung und Verbesserungen 
als FAQ zusammengefasst. Die Abkürzung 
FAQ steht im Englischen für „Frequently 
Asked Questions“, was so viel bedeutet 
wie „häufig gestellte Fragen“. Natürlich 
werden wir die in den Redaktionsverhand-
lungen zum Abschluss gebrachten Ände-
rungstarifverträge ebenfalls in diesem 
 tacheles SPEZIAL zur Tarifeinigung im So-
zial- und Erziehungsdienst 2022 veröffent-
lichen. Zusätzlich sind der Teil der Entgelt-
ordnung, der die Beschäftigten im Sozial- 
und Erziehungsdienst betrifft (Anlage 1  
zum TVöD – Entgeltordnung (VKA) Teil B 
Ab schnitt XXIV. Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst) sowie die Anlage zu § 56 

TVöD-BT-V (VKA) – inhaltlich gleichlautend 
im TVöD-BT-B – zur besseren Übersicht mit 
allen Änderungen separat abgedruckt. 

Komplexes Tarifergebnis

Obwohl das Ergebnis komplex erscheint, 
verbirgt sich dahinter vor allem zweierlei: 
Es bietet konkrete Schritte hin zur not-
wendigen Entlastung. Gleichzeitig bietet 
es den Beschäftigten im Bereich des So-
zial- und Erziehungsdienstes verbesserte 
und auch monetäre Perspektiven. Die 
nachfolgenden Punkte stellen konkrete 
Verbesserungen dar. Davon profitieren zu-
nächst die Kolleginnen und Kollegen, die 
heute schon diesen wichtigen Bereich der 
Daseinsvorsorge am Laufen halten. Gleich-
zeitig gewinnt der Sozial- und Erziehungs-
dienst bei der dringend notwendigen 
Suche nach fachlichem Nachwuchs deut-
lich an Attraktivität. 

Aufwertung der Berufsgruppen

Die Beschäftigten erhalten in den Entgelt-
gruppen S 2 bis S 11a eine monatliche Zu-
lage in Höhe von 130 Euro und in den Ent-
geltgruppen S 11b und S 12 sowie S 14 und 
in der Fallgruppe 6 der S 15 monatlich 180 
Euro. Darüber hinaus können die vorge-

nannten Zulagen zum Teil, auf Wunsch der 
Beschäftigten, im jeweiligen Kalenderjahr 
in freie Zeit von bis zu zwei Arbeitstagen 
umgewandelt werden.

Entlastung für die Beschäftigten

Alle Beschäftigten erhalten bereits ab 
dem Jahr 2022 pro Jahr zwei zusätzliche 
Entlastungstage zur Regeneration. Für die 
Beschäftigten im Erziehungsdienst wird 
die Zeit zum Zwecke der Vorbereitung und 
Qualifizierung gemäß § 3 der Anlage zu  
§ 56 (VKA) TVöD-BT-V (VKA) und § 44 Ab-
satz 4 TVöD-BT-B von bislang 19,5 Stunden 
pro Kalenderjahr auf 30 Stunden erhöht. 
Die Anwendung findet nunmehr auch auf 
das Tarifgebiet Ost unter Anrechnung ge-
setzlicher Regelungen statt. 

Perspektiven und Steigerung der 
Attraktivität für die Beschäftigten

Neben der Anpassung der Stufen- und 
 Stufenlaufzeiten ab Oktober 2024 an die 
regulären   Stufenlaufzeiten der allgemei-
nen TVöD-Entgelttabelle werden wesent-
liche Verbesserungen bei der Eingruppie-
rung vorgenommen. Beispielsweise füh-
ren Fachweiterbildungen bei Erzieherinnen 
und Erziehern im Umfang von mindestens 
160 Stunden zu einer Höhergruppierung 
von der Entgeltgruppe S 8a in die S 8b. 
Ebenso ist die insoweit erfahrene Fach-
kraft (Kinderschutzfachkraft) als Heraus-
hebungsmerkmal festgeschrieben wor-
den. Auch ein großer Teil der pädagogi-
schen Tätigkeiten im Ganztag finden sich 
nun in der Entgeltordnung wieder. Zudem 
erhalten erstmals Beschäftigte, die als 
Praxisanleiterin / Praxisanleiter in der 
Ausbildung von Erzieherinnen / Erziehern, 
von Kinderpflegerinnen / Kinderpflegern, 
von Sozialassistentinnen / Sozialassisten-
ten oder von Heilerziehungspflegerinnen 
/ Heilerziehungspflegern tätig sind – ohne 
Einschränkung des Berechtigtenkreises – 
eine Zulage in Höhe von monatlich 70 
Euro, sofern der zeitliche Anteil der Praxis-
anleitung mindestens 15 Prozent an ihrer 
Gesamttätigkeit beträgt. 

Beschäftigte in der Behindertenhilfe

Eine der Verbesserungen im Bereich der 
Behindertenhilfe ist die neue Eingruppie-
rung der Beschäftigten mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung und einer 
abgeschlossenen Weiterbildung als ge-
prüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufs-
förderung (gFAB) als Gruppenleiterin / 
Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Be-

rufsförderungswerkstätten oder in Werk-
stätten für behinderte Menschen in die 
Entgeltgruppe S 8a. Darüber hinaus wer-
den die monatlichen Zulagen in der Proto-
kollerklärung Nr. 1 Satz 1 auf 100 Euro be-
ziehungsweise 50 Euro (sofern der Teil der 
Menschen mit durchgängigem Unterstüt-
zungs- oder Betreuungsbedarf nicht über-
wiegt) und in Satz 3 auf 65 Euro erhöht. 
Zudem werden zum 1. Juli 2022 die praxis-
integrierten Ausbildungsgänge zur Heiler-
ziehungspflegerin / zum Heilerziehungs-
pfleger (nach landesgesetzlichen Regelun-
gen) nach TVAöD vergütet. 

Redaktionsverhandlungen

Am 30. August 2022 konnten die Redakti-
onsverhandlungen zur Umsetzung der Ta-
rifeinigung vom 18. Mai 2022 abgeschlos-
sen werden. Neben der tarifvertraglichen 
Umsetzung der Tarifeinigung in den Ände-
rungstarifverträgen konnten in den Re-
daktionsverhandlungen weitere offene 
Fragen geklärt und zusätzliche Verbesse-
rungen erreicht werden.

Höhergruppierung auf Antrag für 
bestimmte Eingruppierungen

Sofern sich aus den Änderungen der Tätig-
keitsmerkmale im Teil B Abschnitt XXIV. 
der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung 
(VKA) eine höhere Entgeltgruppe ergibt, 
sind die Beschäftigten grundsätzlich auf-
grund der Tarifautomatik nach § 12 TVöD 
rückwirkend zum 1. Juli 2022 eingruppiert. 
Hiervon ausgenommen sind jedoch die 
Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 11b 
und S 12, die nur auf Antrag in einer höhe-
ren Entgeltgruppe eingruppiert werden. 
Der Antrag kann von diesen  Beschäftigten 
bis zum 31. Juli 2023 gestellt werden, er 
wirkt dann auf den 1. Juli 2022 zurück.

Regenerationstage

Die Beschäftigten erhalten bereits im Ka-
lenderjahr 2022 zwei Regenerationstage. 
Der Anspruch reduziert sich auf einen Re-

generationstag, wenn in dem Kalender-
jahr nicht für mindestens vier Kalender-
monate Anspruch auf Entgelt bestanden 
hat. Bei der Festlegung der Lage der Rege-
nerationstage sind die Wünsche der Be-
schäftigten zu berücksichtigen, sofern 
keine dringenden dienstlichen / betriebli-
chen Gründe entgegenstehen. Die Be-
schäftigten haben die Regenerationstage 
spätestens vier Wochen vor der ge-
wünschten Gewährung in Textform ge-
genüber dem Arbeitgeber geltend zu ma-
chen. Der Arbeitgeber entscheidet über 
die Gewährung der Regenerationstage 
spätestens zwei Wochen vor diesen und 
teilt dies den Beschäftigten in Textform 
mit. Im gegenseitigen Einvernehmen ist 
unter Berücksichtigung der aktuellen 
dienstlichen /  betrieblichen Verhältnisse 
auch eine kurzfristige Gewährung von 
Regenerations tagen möglich. Regenerati-
onstage, die wegen dringender betriebli-
cher / dienstlicher Gründe im laufenden 
Kalenderjahr nicht gewährt worden sind, 
verfallen spätestens am 30. September 
des Folgejahres.

Umwandlungstage

Beschäftigte, die die neue SuE-Zulage er-
halten, können diese nutzen, um bis zu 
zwei weitere Arbeitstage im Kalenderjahr 
umzuwandeln (so genannte Umwand-
lungstage). Erstmals besteht diese Mög-
lichkeit ab dem Kalenderjahr 2023. An-

Aufwertung und Entlastung erreicht

Einigung mit den Kommunen
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spruchsberechtigte Beschäftigte können 
bis zum 31. Oktober des laufenden Kalen-
derjahres geltend machen, statt der ihnen 
zustehenden SuE-Zulagen im Folgejahr bis 
zu zwei Umwandlungstage unter Fortzah-
lung des Entgelts in Anspruch zu nehmen. 
Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des  
31. Oktober der 30. November. Neube-
schäftigte, die erstmalig einen Anspruch 
auf eine SuE-Zulage erwerben, können 
nach Ablauf von drei Kalendermonaten 
nach Aufnahme des Arbeitsverhältnisses 
die Geltendmachung der Umwandlungs-
tage für das laufende Kalenderjahr ab dem 
1. Januar 2023 erklären. Die SuE-Zulage 
wird jeweils nach der erfolgten Arbeits-
befreiung gekürzt. Der Kürzungsbetrag 
 ergibt sich aus dem ermittelten Stunden-
entgelt bezogen auf die an dem Umwand-
lungstag dienstplanmäßig be ziehungs-
weise betrieblich festgelegten Arbeits-
stunden. Der Beschäftigte hat den be - 
ziehungsweise die Umwandlungstage spä-
testens vier Wochen vor dem gewünsch-
ten Zeitpunkt der Gewährung in Textform 
gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu 
machen. Der Arbeitgeber entscheidet über 
die Gewährung bis spätestens zwei Wo-
chen vor diesen und teilt dies dem Be-
schäftigten in Textform mit. Bei der Fest-
legung der Lage der Umwandlungstage 
sind die Wünsche des Beschäftigten zu be-
rücksichtigen, sofern dem keine dringen-
den dienstlichen / betrieblichen Gründe 
entgegenstehen. Im gegenseitigen Einver-
nehmen ist unter Berücksichtigung der ak-
tuellen dienstlichen / betrieblichen Ver-
hältnisse auch eine kurzfristige Gewäh-
rung von Umwandlungstagen möglich. 
Eine im Vorjahr oder im laufenden Kalen-
derjahr beantragte Umwandlung der SuE-

Zulage wirkt längstens bis zum Ende des 
laufenden Kalenderjahrs. Eine Übertra-
gung ist nicht möglich.

Zulage der Praxisanleitung

Ein weiterer Erfolg der Redaktionsver-
handlungen ist, dass der Kreis der An-
spruchsberechtigten für die Zulage für die 
Praxisanleitung in Höhe von monatlich 70 
Euro gegenüber dem Einigungspapier 
deutlich erweitert werden konnte. Nun-
mehr erhalten Beschäftigte der Entgelt-

gruppen S 7, S 8a, S 8b, S 9, S 11a und Be-
schäftigte der Entgeltgruppen S 13, S 15 
Fallgruppen 1 bis 5, S 16, S 17 Fallgruppen 1 
bis 5 und S 18 Fallgruppen 1 bis 3 ebenfalls 
diese Zulage, sofern sie die geforderten 
Voraussetzungen erfüllen. 

Öffnung für so genannte 
„Nichtwechsler“

Beschäftigte, die weiterhin Entgelt nach 
der Anlage A zum TVöD erhalten, können 
bis zum 30. Juni 2023 (Ausschlussfrist) ihre 
Eingruppierung nach dem Anhang zu der 
Anlage C (VKA) zum TVöD schriftlich be-
antragen. Der Antrag wirkt auf den 1. Ja-
nuar 2023 zurück.

Inkrafttreten und Laufzeit

Die getroffenen Regelungen werden mit 
Wirkung zum 1. Januar 2022 in Kraft ge-
setzt. Abweichend davon treten einige Än-
derungen zum 1. Juli 2022 beziehungsweise 
zum 1. Oktober 2024 in Kraft. Der überwie-
gende Teil der Regelungen kann frühestens 
zum 31. Dezember 2026 gekündigt werden. 

Alle eingrupperungsrechtlichen Änderun-
gen können ab Seite 13 nachgelesen wer-
den. Weitere Informationen zur Tarifeini-
gung im Sozial- und Erziehungsdienst fin-
den Sie auf unserer Sonderseite unter 
www.dbb.de/sue. 

Entlastungen

Regenerationstage
a) Wer bekommt Regenerationstage?
Alle Kolleginnen und Kollegen mit einer 
Eingruppierung in die S-Tabelle nach Teil B 
des Abschnitts XXIV. der Anlage 1 zum 
TVöD - Entgeltordnung (VKA) erhalten ab 
2022 pro Kalenderjahr bis zu zwei Regene-
rationstage. Diese gelten als Ausgleichs-
tage für Belastungen am Arbeitsplatz, 
wobei eine konkrete Belastungssituation 
nicht dargelegt werden muss. Die Regene-
rationstage gelten als Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung des Entgelts und nicht 
als Erholungs- oder Zusatzurlaub.

b)  Können Regenerationstage noch für 
2022 beantragt werden?

Die Regenerationstage können für 2022 
noch beantragt werden. Hier ist allerdings 
die Vier-Wochen-Frist einzuhalten. Bean-
tragt jemand beispielsweise den 30. De-
zember 2022 als Regenerationstag, so 
muss er den Antrag dem Arbeitgeber spä-
testens am 30. November 2022 vorlegen.

c)  Was muss ich tun, damit ich die Rege-
nerationstage bekomme?

Die Regenerationstage müssen spätestens 
vier Wochen vor dem gewünschten Tag 
vom Beschäftigten schriftlich per Brief 
oder E-Mail beim Arbeitgeber beantragt 
werden. Der Arbeitgeber muss dann spä-
testens zwei Wochen vor den gewünsch-
ten Regenerationstagen ebenfalls schrift-
lich diese gewähren beziehungsweise 
 ablehnen. Natürlich können die Regenera-
tionstage im gegenseitigen Einvernehmen 

auch kurzfristig gewährt werden. Bei der 
Frage, wann die Tage genommen werden 
können und ob diese zwei Tage auch zu-
sammenhängend genommen werden 
können, sind die Wünsche der Beschäftig-
ten zu berücksichtigen. 

d)  Kann der Arbeitgeber die Regenerati-
onstage ablehnen?

Ja, der Arbeitgeber kann den Antrag auf 
die Regenerationstage auch ablehnen, 
dies jedoch nur dann, wenn dringende 
dienstliche beziehungsweise betriebliche 
Gründe dies erfordern. Tage, die wegen 
dringenden dienstlichen / betrieblichen 
Gründen bis zum 31. Dezember vom Ar-
beitgeber nicht gewährt worden sind, 
können bis spätestens 30. September des 
Folgejahres genommen werden. 

e)  Was passiert, wenn ich nicht das ganze 
Jahr Anspruch auf Entgelt habe?

Besteht für weniger als vier Monate im 
Jahr Anspruch auf Entgelt, erfolgt eine Re-
duzierung auf einen Regenerationstag, 
wobei dem Anspruch auf Entgelt viele 
Zahlungen gleichgestellt sind, wie bei-
spielsweise der Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung oder Krankengeldzuschuss.

f) Können Regenerationstage verfallen?
Die Regenerationstage stellen keine Ur-
laubstage dar. Daher verfallen sie zum Jah-
resende, wenn die Tage im laufenden Ka-
lenderjahr nicht geltend gemacht werden. 
Versäumt der Beschäftigte also, einen 
fristgerechten Antrag zu stellen, so verfal-
len sie. Etwas Anderes kann gelten, wenn 
es zu einer einvernehmlichen Regelung 

mit dem Arbeitgeber kommt. Tage, die 
beispielsweise wegen Krankheit oder El-
ternzeit nicht genommen werden, verfal-
len. Eine Auszahlung in Geld ist nicht mög-
lich. Weitere Regelungen können im 
 Rahmen von Dienst- oder Betriebsverein-
barungen getroffen werden.

g) Was passiert bei Teilzeitbeschäftigten?
Grundsätzlich erhalten Teilzeitbeschäf-
tigte ebenfalls zwei Regenerationstage. 
Die Höhe der wöchentlichen Arbeitszeit 
spielt insoweit keine Rolle. Maßgeblich ist 
die arbeitsvertraglich vereinbarte Vertei-
lung der Arbeitszeit, wobei die Berech-
nung unter Beachtung der kaufmänni-
schen Rundung vorgenommen wird. Das 
bedeutet also, wenn sich die Verteilung 
der wöchentlichen Arbeitstage auf weni-
ger als fünf Tage pro Woche vermindert, 
vermindert sich auch die Zahl der Regene-
rationstage entsprechend. Bei einer Vier-
Tage-Woche wird somit auf zwei Regene-

Frequently Asked Questions

Erläuterungen zum Tarifergebnis
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rationstage (1,6 Tage) aufgerundet, wäh-
rend bei einer Drei-Tage-Woche auf einen 
Regenerationstag (1,2 Tage) abgerundet 
wird. Dies bedeutet, dass Beschäftigte mit 
einer Ein-Tage-Woche hier leer ausgehen 
(0,4 abgerundet). Maßgebend sind die je-
weiligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der 
Antragstellung; gegebenenfalls ist ein 
Durchschnitt zu bilden. 

Vorbereitungs- und 
Qualifizierungszeiten
a)  Wie werden Vorbereitungs- und Qua-

lifizierungszeiten berücksichtigt?
Für die Kolleginnen und Kollegen im Erzie-
hungsdienst wird die Zeit für Zwecke der 
Vorbereitung und Qualifizierung von bis-
lang 19,5 auf 30 Stunden pro Kalenderjahr 
angehoben.

b) Was passiert im Tarifgebiet Ost?
Erstmals werden die Zeiten zum Zwecke 
der Vorbereitung und Qualifizierung nun 
auch für das Tarifgebiet Ost vertraglich fi-
xiert. Im Tarifgebiet West stehen diese 
Vorbereitungs- und Qualifizierungszeiten 
zusätzlich zu den gesetzlichen Regelungen 
zur Verfügung. 

Aufwertungen

SuE-Zulage
a)  Wer erhält die SuE-Zulage und wie 

hoch ist sie?
Kolleginnen und Kollegen in den Entgelt-
gruppen S 2 bis S 11a erhalten ab 1. Juli 2022 
130 Euro im Monat. Beschäftigte der Ent-
geltgruppen S 11b, S 12, S 14 und S 15 Fall-
gruppe 6 erhalten 180 Euro monatlich. 

Teilzeitbeschäftigte erhalten diese Zula-
gen anteilig.

b)  Kann die Zulage umgewandelt wer-
den?

Ja, die neue SuE-Zulage kann auf Wunsch 
der Beschäftigten in bis zu zwei weitere 
Arbeitstage im Kalenderjahr in Zeit umge-
wandelt werden (so genannte Umwand-
lungstage).

Umwandlungstage
a)  Wie erfolgt die Geltendmachung der 

Umwandlungstage?
Die Umwandlungsmöglichkeit besteht 
erstmalig ab dem Jahr 2023. Die Beschäf-
tigten müssen spätestens bis zum 30. No-
vember 2022 und ab dem Jahr 2023 bis 
spätestens zum 31. Oktober des Jahres 
dem Arbeitgeber in Textform mitteilen, ob 
sie im Folgejahr die Zulage in freie Arbeits-
tage umwandeln wollen. Bei neuen Mitar-
beitenden, die erst nach dieser Zeit ihr Ar-
beitsverhältnis beginnen, kann die Um-
wandlung erst nach Ablauf von drei 
Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit für 
das laufende Jahr erklärt werden. 

b)  Wie läuft die konkrete Beantragung 
ab?

Die konkrete Beantragung durch die Kol-
leginnen und Kollegen erfolgt spätestens 
vier Wochen vor dem beziehungsweise 
den gewünschten Tag / -en schriftlich per 
Brief oder E-Mail. Nach der Beantragung 
muss der Arbeitgeber spätestens zwei 
Wochen vor dem gewünschten Termin 
ebenfalls schriftlich den / die Umwand-
lungstag / -e gewähren oder auch ableh-

nen. Der Arbeitgeber kann den Antrag 
aber nur dann ablehnen, wenn dringende 
dienstliche / betriebliche Gründe entge-
genstehen. Es besteht – wie bei den Rege-
nerationstagen – die Möglichkeit, im ge-
genseitigen Einvernehmen Umwand-
lungstage kurzfristig zu gewähren.

Ermittlung des Kürzungsbetrages der 
Zulage
a)  Wie wird der Kürzungsbetrag errech-

net?
Wenn die SuE-Zulage in arbeitsfreie Tage 
umgewandelt wird, stellt sich das Problem 
der Ermittlung des Kürzungsbetrags. Die-
ser stellt den Gegenwert für die Umwand-
lungstage dar. Wichtig ist dabei, dass die 
Kürzung der Zulage erst nach der Gewäh-
rung des Umwandlungstages erfolgt. In-
soweit darf die Kürzung vom Arbeitgeber 
nicht etwa schon bei der Antragstellung 
erfolgen. Der Kürzungsbetrag wird an-
hand der am Umwandlungstag dienst-
planmäßig / betrieblich festgelegten Ar-
beitsstunden gemäß der Formel aus § 24 
Absatz 3 Satz 2 TVöD berechnet. Danach 
sind zur Ermittlung des auf eine Stunde 
entfallenden Anteils die in Monatsbeträ-
gen festgelegten Entgeltbestandteile 
durch das 4,348-fache der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit zu teilen. Be-
steht kein Dienstplan beziehungsweise 
keine betrieblich festgelegte Arbeitszeit,  
ist die arbeitsvertraglich festgelegte Wo-
chenarbeitszeit maßgeblich. Diese wird 
durch die geschuldeten Arbeitstage, die in 
der Woche zu leisten sind, in der der Um-
wandlungstag liegt, geteilt.

b)  Welche Entgeltbestandteile werden 
zugrunde gelegt?

Neben dem individuellen Tabellenentgelt 
werden beispielsweise auch die SuE-Zu-
lage, Schicht- und Wechselschichtzulagen 
sowie Garantiebeträge nach einer Höher-
gruppierung herangezogen.

Neue Eingruppierungsmerkmale 
a)  Welche Änderungen führen zu Höher-

gruppierungen?
Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 konnten 
 eingruppierungsrechtliche Änderungen 
durchgesetzt werden, die nunmehr rück-
wirkend teilweise zu automatischen Hö-
hergruppierungen, aber teilweise auch zu 
Höhergruppierungen auf Antrag führen.

b)  Muss ich einen Antrag auf Höhergrup-
pierung stellen?

Die Beschäftigten, die von der Entgelt-
gruppe S 11b in die S 12 und von der S 12 in 
die S 14 aufsteigen würden, sind nur auf 

Antrag höherzugruppieren. Die anderen 
Höhergruppierungen, wie beispielsweise 
von der Entgeltgruppe S 8a in die S 8b, er-
folgen, bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen, automatisch.

c) Gibt es für den Antrag eine Frist?
Ja. Einheitliche Ausschlussfrist für die Hö-
hergruppierungsanträge in die Entgelt-
gruppen S 12 und S 14 ist der 31. Juli 2023. 
Die Anträge wirken auf den 1. Juli 2022 zu-
rück. 

Eingruppierung von Kita-Leitungen 
und ihrer Stellvertretung
a)  Welche Verbesserung für Leitungs-

kräfte wurde erzielt?
Die Eingruppierung von Leitungskräften 
und deren ständigen Vertreterinnen und 
Vertretern in Kitas ist oftmals abhängig 
von der Durchschnittsbelegung der beleg-
baren Plätze. Hier konnte erreicht werden, 
dass der Bemessungszeitraum für die Be-
rechnung der Durchschnittsbelegung auf 
das ganze vorangegangene Kalenderjahr 
ausgeweitet worden ist. Darüber hinaus 
wurde die Spannbreite, in dem die Zahl 
der belegten Plätze unterschritten wer-
den darf, ohne dass es zu einer Herabgrup-
pierung kommt, von 5 Prozent auf 7,5 Pro-
zent erhöht. Somit sinkt das Risiko der Be-
schäftigten in diesen Bereichen, aufgrund 

der Unterschreitung der Platzzahlen, her-
abgruppiert zu werden.

b)  Was passiert künftig bei einem Absin-
ken der Kopfzahlen infolge der Auf-
nahme von Kindern mit erhöhtem oder 
wesentlich erhöhtem Förderungsbe-
darf?

Sofern sich die Unterschreitung der maß-
geblichen Zahl der belegbaren Plätze auf-
grund besonderer Betreuungsanforderun-

gen für Kinder mit erhöhtem oder wesent-
lich erhöhtem Förderungsbedarf ergibt, 
führt dies nicht mehr zu einer Herabgrup-
pierung der Beschäftigten. 

Zulage für Praxisanleitung 
a)  Wer erhält die Zulage für Praxisanlei-

tung?
In den Redaktionsverhandlungen konnte 
erreicht werden, dass der Kreis der An-
spruchsberechtigten für die monatliche 
Praxisanleiter-Zulage erweitert worden 
ist. Ursprünglich war vorgesehen, dass die 
Kita-Leitungen und deren ständige Vertre-
tungen keine Zulage erhalten sollen. Nun-
mehr bekommen Beschäftigte der Ent-
geltgruppen S 7, S 8a, S 8b, S 9, S 11a, S 13, 
S 15 Fallgruppen 1 bis 5, S 16, S 17 Fallgrup-
pen 1 bis 5 und S 18 Fallgruppen 1 bis 3, die 
mindestens 15 Prozent ihrer Gesamttätig-
keit als Praxisanleiter / -in in der Ausbil-
dung von Erzieher / -innen, Kinderpfleger 
/ -innen, Sozialassistenten / -innen oder 
Heilerziehungspfleger / -innen tätig sind, 
für die Dauer ihrer Tätigkeit eine Zulage.

b) Wie hoch ist die Zulage?
Die monatliche Zulage für die Praxisanlei-
tung beträgt 70 Euro und wird nur für Zeit-
räume gezahlt, in denen Anspruch auf Ent-
gelt oder auf Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 Absatz 1 TVöD besteht. 
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FAQ

Erhöhung der Wohnzulage
a) Wie hoch ist die Wohnzulage?
Die Wohnzulage, die bisher als Heimzu-
lage in der Protokollerklärung Nr. 1 Satz 1 
des Teil B Abschnitt XXIV. der Anlage 1 zum 
TVöD – Entgeltordnung (VKA) geregelt ist, 
wird von 61,36 Euro auf monatlich 100 
Euro angehoben, wenn dort ein überwie-
gender Teil der Menschen mit durchgängi-
gem Unterstützungs- oder Betreuungsbe-
darf untergebracht ist bzw. betreut wird. 
Überwiegt der Teil der Menschen mit 
durchgängigem Unterstützungs- oder Be-
treuungsbedarf nicht, beträgt die Zulage 
50 Euro monatlich. Für Beschäftigte der 
Entgeltgruppe S 4 Fallgruppe 2, S 7, S 8a 
Fallgruppe 2 und S 8b Fallgruppe 2 (in 
einem Heim im Sinne des Satzes 1 erster 
Halbsatz der Protokollerklärung Nr. 1) 
wurde die Wohnzulage von vormals 40,90 
Euro auf nunmehr 65 Euro angehoben. 

b)  Gibt es einen Unterschied zur Heimzu-
lage?

Die ehemalige Heimzulage ist die neue 
Wohnzulage, wobei allerdings der an-
spruchsberechtigte Personenkreis ausge-
weitet wurde. Nunmehr erhalten auch die 
Kolleginnen und Kollegen, die in gemein-
schaftlichen ambulanten Wohnformen ar-
beiten sowie Beschäftigte, die in der am-
bulanten Einzelbetreuung tätig sind, die 
Wohnzulage. Letztere allerdings nur dann, 
wenn bei der Einzelbetreuung eine durch-
gehende 24-Stunden-Präsenzleistung er-
forderlich ist.

Fristverlängerung für bisherige 
Nichtwechsler
a) Wer gilt als so genannter Nichtwechsler?
Altbeschäftigte, die sich weder 2009 noch 
2015 in die S-Tabelle überleiten lassen 
haben, gelten als so genannte Nicht-
wechsler. Sie bekommen weiterhin Ent-
gelt nach der Anlage A zum TVöD (VKA). 
Für diese Personengruppe wurde eine wei-
tere Frist zur Überleitung in die Anlage C 
(VKA) vereinbart, von der sie mittels An-
trag Gebrauch machen können.

b) Wie lang ist diese Frist?
Die Anträge auf Wechsel in die S-Eingrup-
pierung können bis zur Ausschlussfrist am 
30. Juni 2023 schriftlich gestellt werden 
und wirken dann auf den 1. Januar 2023 zu-
rück. Die Beschäftigten, die nach der Über-
leitung in die Entgeltgruppen S 8b, S 9 
oder S 11a einzugruppieren wären, erhal-
ten ab 2023 dann auch zwei Regenerati-
onstage und die neue SuE-Zulage, die um-
gewandelt werden kann. 

Verbesserungen

Anerkennung der PiA 
a)  Was bedeutet die Anerkennung der 

PiA?
Die fachpraktische Ausbildung im Rahmen 
der praxisintegrierten Ausbildung zur / 
zum Erzieher / -in und zur / zum Heilerzie-
hungspfleger / -in (PiA) wird als einschlä-
gige Berufserfahrung rückwirkend ab dem 
1. Juli 2022 bei der Stufenzuordnung be-
rücksichtigt.

b) Wie wird die PiA berücksichtigt?
Nach einer abgeschlossenen praxisinteg-
rierten Ausbildung in den betreffenden 

Berufsfeldern erfolgt eine Einstellung 
nunmehr in Stufe zwei.

Ausbildung zum / zur 
Heilerziehungspfleger / -in
a)  Bekommen die Auszubildenden zum / 

zur Heilerziehungspfleger / -in eine 
Ausbildungsvergütung?

Es konnte erreicht werden, dass die Auszu-
bildenden der praxisintegrierten Ausbil-
dung zum / zur Heilerziehungspfleger / -in 
eine Ausbildungsvergütung nach dem 
TVAöD-Pflege erhalten.

b)  Ab wann bekommen sie die Ausbil-
dungsvergütung?

Die Ausbildungsvergütung wird rückwir-
kend zum 1. Juli 2022 gezahlt.

Vollständige Angleichung der Stufen 
und Stufenlaufzeiten 
a)  Wie findet die Angleichung statt?
Die bislang teilweise geltenden längeren 
Stufenlaufzeiten entfallen. Ebenso wer-
den für die Beschäftigten der Entgeltgrup-
pen S 4 Fallgruppe 3 und S 8b Fallgruppe 3 
die Stufen 5 und 6 geöffnet. Es erfolgt 
dann eine schrittweise vollständige An-
gleichung an die regulären Stufen und Stu-
fenlaufzeiten im TVöD.

b)  Ab wann findet die Anpassung statt?
Die schrittweise Anpassung der Stufen 
und Stufenlaufzeiten findet für alle Be-
schäftigten im Sozial- und Erziehungs-
dienst zum 1. Oktober 2024 statt. Darüber 
hinaus wurden Anrechnungsregelungen 
zum Stichtagszeitpunkt vereinbart, so 
dass viele Kolleginnen und Kollegen be-
reits zum 1. Oktober 2024 in die nächste 
Stufe aufsteigen können. 

Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA) Teil B  
Abschnitt XXIV.  

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
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Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerzie-
hungspflegehelferinnen/Heilerziehungspflegehelfern mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

Entgeltgruppe S 3
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/Heilerzie-
hungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

Entgeltgruppe S 4
1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/Heilerzie-

hungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)
2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung.
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger oder Heiler-

zieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe S 5 
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 6 
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 7
Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nr. 1, 1a und 17)

Entgeltgruppe S 8a
1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatli-

cher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 3 und 5)
2.  Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer abgeschlossenen Weiterbildung als geprüfte Fachkraft für 

Arbeits- und Berufsförderung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder in 
Werkstätten für behinderte Menschen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a)

Entgeltgruppe S 8b
1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatli-

cher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 3, 5 und 6)
2. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industriemeister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtner-

meister als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behin-
derte Menschen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a)
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staat-

licher Anerkennung.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a) 

Entgeltgruppe S 9
1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatli-

cher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei 
Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe S 8b Fallgruppe 1.

Entgeltordnung SuE-Beschäftigte

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 3 und 5)
2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, und 7)
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit 

nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, und 15)
4. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a und 8)
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)

Entgeltgruppe S 10 
[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 11a
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-
tagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Er-
ziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt 
sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4 und 8) 

Entgeltgruppe S 11b
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpäda-
goginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 

Entgeltgruppe S 12
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpäda-
goginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 12 und 15) 

Entgeltgruppe S 13
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)

Entgeltgruppe S 14
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpäda-
goginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die Entscheidungen zur Vermeidung der 
Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Betreuungsgericht Maßnahmen 
einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur 
zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychischen Krankheiten erforderlich sind (z. B. Sozialpsychiatrischer 
Dienst der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise).
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 13, 14 und 15) 

Entgeltgruppe S 15
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für 

Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
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Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a und 8)
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Er-
ziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit ei-
ner Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erzie-

hungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 4, 10 und 11)
6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpäda-

goginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 

Entgeltgruppe S 16
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für 

Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Er-
ziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit ei-
ner Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
5. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinde-

rung im Sinne des § 2 SGB IX.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 10 und 11)
6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erzie-

hungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 4, 9, 10 und 11)

Entgeltgruppe S 17
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für 

Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Er-
ziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit ei-
ner Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erzie-

hungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 4, 9, 10 und 11)
6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpäda-

goginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-

Entgeltordnung SuE-Beschäftigte En
tg

el
to

rd
nu

ng
 Su

E-B
es

ch
äf

tig
tewertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch besondere 

Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)
7. Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender Tätig-

keit.
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 16)

Entgeltgruppe S 18
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)
2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für 

Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinde-

rung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 9, 10 und 11)
4. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpäda-

goginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das Maß der 
damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 6 heraushebt.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 

Protokollerklärungen:  
1. 1Die Beschäftigten – ausgenommen die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7, Entgelt-

gruppe S 8a bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäf-
tigten – erhalten für die Dauer der Tätigkeit in einer besonderen Wohnform (insbesondere stationäre Einrichtungen, Wohn-
gruppen für Menschen mit Behinderung im Sinne von SGB IX, Kinder- und Jugendwohnheimen oder vergleichbaren 
Einrichtungen [Heim]) oder in der ambulant unterstützten Einzel- oder Gruppenbetreuung, wenn diese als Präsenzleistung 
durchgängig für 24 Stunden täglich erfolgt, oder in der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in Höhe von 100,00 
Euro monatlich, wenn dort ein überwiegender Teil der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder Betreuungsbe-
darf untergebracht ist bzw. betreut wird; überwiegt der Teil der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder Betreu-
ungsbedarf nicht, beträgt die Zulage 50,00 Euro monatlich. 2Für die in Entgeltgruppe S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5,  
S 16 bei Tätigkeiten der Fallgruppen 5 und 6, S 17 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5 und S 18 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 
eingruppierten Beschäftigten gilt Satz 1 für die Dauer der Tätigkeit in einem Wohnheim für erwachsene Menschen mit Behin-
derung entsprechend. 3Für die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7, Entgeltgruppe S 8a bei 
Tätigkeiten der Fallgruppe 2 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten in einem 
Heim im Sinne des Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 65,00 Euro monatlich. 4Die Zulage wird nur für Zeiträume ge-
zahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 5Sie ist bei der Bemes-
sung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen.

1a. 1Beschäftigte, denen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin/Praxisanleiter in der Ausbildung von Erzieherinnen/Er-
ziehern, von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern, von Sozialassistentinnen/Sozialassistenten oder von Heilerziehungspfle-
gerinnen/Heilerziehungspflegern übertragen sind und die die übertragene Tätigkeit mit einem zeitlichen Anteil von mindes-
tens 15 Prozent an ihrer Gesamttätigkeit ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von 70,00 Euro 
monatlich. 2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 haben.

2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.
a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,
b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten,
c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung 

behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behin-
derten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,

d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen von Kindern und Jugendli-
chen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.
3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern oder Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern gilt auch die Tätigkeit in 

Schulkindergärten, Ganztagsangeboten für Schulkinder, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflichtige Kin-
der und die Betreuung von über 18jährigen Personen (z. B. in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX 
oder für Obdachlose).

4. 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs-und sonstigen Abwesenheitsfällen. 2Je 
Kindertagesstätte soll eine ständige Vertreterin oder ein ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters bestellt werden.
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5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch
a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/Hortner mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prüfung,
b)  Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tätig sind,
eingruppiert.

6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die
a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung 

behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behin-
derten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,

b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder von Kindern und Jugendlichen mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,
d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,
e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe S 8a,
f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit entsprechender abgeschlossener Fort- bzw. Weiterbildung im 

Umfang von mindestens 160 Stunden,
g) Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von Kindern und Jugendlichen mit einem erhöhten 

Förderbedarf,
h) Tätigkeiten von Beschäftigten, die vom Arbeitgeber zur insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz-

fachkraft) bestellt worden sind.
7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Beschäftigte zu verstehen, die einen nach Maß-

gabe der Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen Prü-
fung erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte Heilpädago-
gin/staatlich anerkannter Heilpädagoge“ erworben haben.

8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäu-
ser und Kindertageseinrichtungen der örtlichen Kindererholungsfürsorge.

9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 1. Januar bis  
31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen. 
2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze von nicht mehr als 7,5 v.H. führt nicht zur Her-
abgruppierung. 3Eine Unterschreitung um mehr als 7,5 v.H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maßgebliche 
Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. 4Die Unterschreitung der maßgeblich je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze führt auch dann nicht zu einer Herabgruppierung, wenn aufgrund von zu betreuenden Kindern mit erhöhtem oder 
wesentlich erhöhtem Förderungsbedarf im Sinne der jeweiligen landesrechtlichen Regelungen entsprechende Betreuungs-
anforderungen festgestellt werden. 5Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter Maßnahmen (z. B. 
Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 6Hiervon bleiben organisatorische Maßnahmen in-
folge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberührt.

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder oder Jugendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder 
oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten ständig untergebracht sind.

11. Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für Leiterinnen/Leiter bzw. ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern 
von Wohngruppen.

12. Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die
a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
b) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbewoh-

nerinnen/Heimbewohner,
c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene,
d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe S 9,
e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, bei denen in mindestens 

vier der neun Lebensbereiche im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Aktivität und 
Teilhabe vorliegen,

f) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit,
g) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von Menschen mit multiplen psychosozialen Beeinträchtigungen.

13. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäftigte mit dem Abschluss Diplompädagogin/Diplompädagoge, Erziehungs-
wissenschaftlerin/Erziehungswissenschaftler (Bachelor/Master) oder Kindheitspädagogin/Kindheitspädagoge (Bachelor/
Master), die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/
Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung ausüben, denen Tätigkeiten der 
Entgeltgruppe S 14 übertragen sind.

14. 1Das „Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls und die Einleitung von Maßnahmen in 
Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind“, sind 
im Allgemeinen Sozialen Dienst bei Tätigkeiten im Rahmen der Fallverantwortung bei
- Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII,
- der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII,
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- der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)
 einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erfüllt.
 2Die Durchführung der Hilfen nach den getroffenen Entscheidungen (z. B. Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege oder 

Heimerziehung) fällt nicht unter die Entgeltgruppe S 14. 3Die in Aufgabengebieten außerhalb des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes wie z. B. Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormund-
schaft, Pflegschaft auszuübenden Tätigkeiten fallen nicht unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn, dass durch Organisati-
onsentscheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete ebenfalls Tätigkeiten auszuüben sind, die die Voraus-
setzungen von Satz 1 erfüllen.

15. 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem 
Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen 
wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der 
Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrecht-
liche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von 
mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. - vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang 
muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten 
Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichwertig anerkannt wurde.

16. Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
werden von diesem Tätigkeitsmerkmal nicht erfasst.

17. 1Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass der/die Beschäftigte über eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation im 
Sinne der Werkstättenverordnung nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuches oder über eine der sonderpädagogischen 
Zusatzqualifikation gleichgestellte Qualifikation verfügt. 2Eine Qualifikation im Sinne von Satz 1 kann bis zum 31. Dezember 
2029 durch Teilnahme an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt werden. 3Vom Erfordernis einer Qualifikation im 
Sinne des Satzes 1 sind Beschäftigte befreit, denen seit mindestens 15 Jahren eine Tätigkeit entsprechend der Tätigkeitsmerk-
male der Entgeltgruppe S 7 übertragen ist.



tacheles SPEZIAL · Sozial- und Erziehungsdienst · November 2022 · Seite 21Seite 20 · tacheles SPEZIAL · Sozial- und Erziehungsdienst · November 2022 

Anlage zu § 56 (VKA) TVöD-BT-V – 
Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- 

und Erziehungsdienst –  
inhaltlich gleichlautend im TVöD-BT-B

Anlage zu § 56 VKA TVöD BT-V

§ 1 Entgelt

(1) Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind, erhalten abweichend 
von § 15 Abs. 2 Satz 2 Entgelt nach der Anlage C (VKA).

(2) Anstelle des § 16 (VKA) gilt folgendes:
 1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern 

keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von mindes-
tens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens vier 
[zum 1. Oktober 2024: drei] Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei 
Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die 
Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 5Bei Einstellung von Beschäf-
tigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Ar-
beitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erwor-
bene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 4 bleibt unberührt. 6Die Beschäftigten 
erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten 
einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):
• Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
• Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2,
• Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3,
• Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
• Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.

 7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4
a) in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und
b) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3.

 8Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in der 
Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2 eingruppiert sind, die Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und die 
Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5. [zum 1. Oktober 2024: Die Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben.]

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3: 1Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des öffentli-
chen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 2Als Erwerb einer einjäh-
rigen einschlägigen Berufserfahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung im Rahmen einer abgeschlossenen pra-
xisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher nach landesgesetzlichen Regelungen und im Rahmen einer abgeschlossenen 
praxisintegrierten Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin/zum Heilerziehungspfleger nach landesgesetzlichen Regelungen.

(3) Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen wird, entspricht
 die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe  die Entgeltgruppe  der Entgeltgruppe 
 S 2   2   S 11b bis S 13  9b
 S 3   4   S 14   9c
 S 4   5   S15 und S 16  10
 S5   6   S17   11
 S6 bis S8b  8   S18   12.
 S9 bis S11a  9a      

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der Anlage C werden die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie 
in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. 2Beträgt bei Höhergruppierungen innerhalb der Anlage C (VKA) der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach § 17 Abs. 4 Satz 1 in der höheren Entgelt-
gruppe
- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b
 - bis 31. März 2021 weniger als 63,41 Euro und
 - vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 weniger als 64,30 Euro und
 - ab 1. April 2022 weniger als 65,46 Euro,
- in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18
 - bis 31. März 2021 weniger als 101,47 Euro und
 - vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 weniger als 102,89 Euro und
 - ab 1. April 2022 weniger als 104,74 Euro,

 so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrages den vorgenannten 
jeweils zustehenden Garantiebetrag. 3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppie-
rung. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe er-
reichten Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der niedrige-
ren Entgeltgruppe angerechnet. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, 
das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. 6§ 17 Abs. 4 
findet keine Anwendung.
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Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2: Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.

Protokollerklärung zu Absatz 4: 1Ist Beschäftigten nach § 14 Abs. 1 vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit übertragen worden, 
und wird ihnen im unmittelbaren Anschluss daran eine Tätigkeit derselben höheren Entgeltgruppe dauerhaft übertragen, werden 
sie hinsichtlich der Stufenzuordnung so gestellt, als sei die Höhergruppierung ab dem ersten Tag der vorübergehenden Übertragung 
der höherwertigen Tätigkeit erfolgt. 2Unterschreitet bei Höhergruppierungen nach Satz 1 das Tabellenentgelt nach § 1 Abs. 4 Satz 5 
die Summe aus dem Tabellenentgelt und dem Zulagenbetrag nach § 14 Abs. 3, die die/der Beschäftigte am Tag vor der Höhergrup-
pierung erhalten hat, erhält die/der Beschäftigte dieses Entgelt solange, bis das Tabellenentgelt nach § 1 Abs. 4 Satz 5 dieses Entgelt 
erreicht oder übersteigt.

(5) Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 Abs. 2 Satz 1 für die Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz 
Anwendung.

(6) 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a ein-
gruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro. 2Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der 
Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 6 
eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro.

§ 2 Betrieblicher Gesundheitsschutz / Betriebliche Gesundheitsförderung

1. Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes, soweit sie nach dem Teil B Ab-
schnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind.

2. 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeitsbedingungen so zu organisieren, dass diese nicht 
Ursache von Erkrankungen oder Gesundheitsschädigungen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstellung gesundheitsgerech-
ter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie gesundheitsbewusstes Verhalten. 3Zugleich werden damit die Motivation der Beschäftig-
ten und die Qualitätsstandards der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die betriebliche Gesundheitsförderung basiert auf 
einem aktiv betriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutz. 5Dieser reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten sowie arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau von Fehlzeiten und die Vermeidung von Betriebsstörungen die 
Wettbewerbsfähigkeit der Verwaltungen und Betriebe. 6Der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die betriebliche Gesund-
heitsförderung gehören zu einem zeitgemäßen Gesundheitsmanagement.

3. 1Die Beschäftigten haben einen individuellen Anspruch auf die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. 2Die Durchführung 
erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die Beschäftigten sind in die Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen. 4Sie sind über das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu unterrich-
ten. 5Vorgesehene Maßnahmen sind mit ihnen zu erörtern. 6Widersprechen betroffene Beschäftigte den vorgesehenen 
Maßnahmen, ist die betriebliche Kommission zu befassen. 7Die Beschäftigten können verlangen, dass eine erneute Gefähr-
dungsbeurteilung durchgeführt wird, wenn sich die Umstände, unter denen die Tätigkeiten zu verrichten sind, wesentlich än-
dern, neu entstandene wesentliche Gefährdungen auftreten oder eine Gefährdung auf Grund veränderter arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse erkannt wird. 8Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist in angemessenen Abständen zu überprüfen.

4. 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag des Personalrats/Betriebsrats eine betriebliche Kommission gebildet, deren Mitglieder je zur 
Hälfte vom Arbeitgeber und vom Personal- bzw. Betriebsrat benannt werden. 2Die Mitglieder müssen Beschäftigte des Arbeitge-
bers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, können Mitglieder dieses Ausschusses auch in der betrieblichen Kom-
mission tätig werden. 4Im Falle des Absatzes 3 Satz 6 berät die betriebliche Kommission über die erforderlichen Maßnahmen und 
kann Vorschläge zu den zu treffenden Maßnahmen machen. 5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch, wenn die Mehrheit 
der vom Arbeitgeber benannten Mitglieder der betrieblichen Kommission im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber dem Beschluss 
zugestimmt hat. 6Gesetzliche Rechte der kommunalen Beschlussorgane bleiben unberührt. 7Wird ein Vorschlag nur von den vom 
Personalrat/Betriebsrat benannten Mitgliedern gemacht und folgt der Arbeitgeber diesem Vorschlag nicht, sind die Gründe 
darzulegen. 8Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, wenn 
der Arbeitgeber eine erneute Gefährdungsbeurteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag des Arbeitsschutz-
ausschusses bzw. der betrieblichen Kommission, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 
10Wird dem Vorschlag nicht gefolgt, sind die Gründe darzulegen.

5. 1Die betriebliche Kommission kann zeitlich befristet Gesundheitszirkel zur Gesundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es 
ist, Belastungen am Arbeitsplatz und deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung der Arbeitssituation 
zu erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der Gesundheitszirkel und unterbreitet, wenn ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, 
diesem, ansonsten dem Arbeitgeber Vorschläge. 3Die Ablehnung eines Vorschlags ist durch den Arbeitgeber zu begründen. 4Nä-
heres regelt die Geschäftsordnung der betrieblichen Kommission.

6. 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der betrieblichen Kommission die erforderlichen, zur Verfügung stehenden Unterlagen 
zugänglich zu machen. 2Die betriebliche Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelungen über die Beteili-
gung der Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung, deren Bekanntgabe und Erörterung sowie über die Qualifizierung der 
Mitglieder der betrieblichen Kommission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind.

7. Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die Rechte des Personal- bzw. Betriebsrats bleiben unbe-
rührt.

Protokollerklärungen:
1. Sollte sich aufgrund gerichtlicher Entscheidungen erweisen, dass die über die Zusammensetzung der betrieblichen Kommission 

oder die Berufung ihrer Mitglieder getroffenen Regelungen mit geltendem Recht unvereinbar sind, werden die Tarifvertragspar-
teien Verhandlungen aufnehmen und eine ersetzende Regelung treffen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und dem von den 
Tarifvertragsparteien Gewollten möglichst nahe kommt.

2. Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass mit dieser Regelung außerhalb seines Geltungsbereichs der betriebliche 
Gesundheitsschutz / die betriebliche Gesundheitsförderung im BT-V und BT-B nicht abschließend tariflich geregelt sind und die 
übrigen Besonderen Teile des TVöD von der hier getroffenen Regelung unberührt bleiben.

§ 2a Regenerationstage / Umwandlungstage

(1) 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind, haben im Kalenderjahr bei 
Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 (Regenerationstage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als fünf Tagen in 
der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 3Maßgeblich für die Verminderung 
nach Satz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Abs. 2 Satz 2. 4Verändert sich im Zeitraum 
zwischen der Antragstellung und dem gewährten Regenerationstag die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit, erhöht oder 
vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei den Berechnungen nach den Sätzen 2 oder 
4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Regenerationstag ergibt, wird er auf einen vollen Regenerationstag aufgerundet; 
Bruchteile von weniger als einem halben Regenerationstag bleiben unberücksichtigt.

Protokollerklärung zu Satz 1: 1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalenderjahr nicht für mindes-
tens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 2Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satz 1 sind auch der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 TVöD genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 
Absatz 2 und 3 TVöD), auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird. 3Ei-
nem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistun-
gen, Leistungen nach § 56 lfSG, Kurzarbeitergeld und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG. 

(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche der/des Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern dem 
keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Der/Die Beschäftigte hat den/die Regenerationstag/e 
spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu 
machen. 3Der Arbeitgeber entscheidet über die Gewährung der Regenerationstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen und 
teilt dies der/dem Beschäftigten in Textform mit. 4Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen 
dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von den Sätzen 2 und 3 auch eine kurzfristige Gewährung von Regenerati-
onstagen möglich. 5Regenerationstage, für die im laufenden Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Satz 1 erfolgt ist, verfal-
len. 6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, die wegen dringender betrieblicher/dienstlicher Gründe im laufenden 
Kalenderjahr nicht gewährt worden sind, spätestens am 30. September des Folgejahres.

(3) 1Beschäftigte, die Anspruch auf eine monatliche SuE-Zulage gemäß § 1 Abs. 6 der Anlage zu § 56 haben, können bis zum 31. Ok-
tober des laufenden Kalenderjahres in Textform geltend machen, statt der ihnen zustehenden SuE-Zulage im Folgejahr bis zu 
zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 in Anspruch zu nehmen (Umwandlungstage). 
2Beschäftigte, die erstmalig einen Anspruch auf eine SuE-Zulage gemäß § 1 Abs. 6 der Anlage zu § 56 erwerben, können nach 
Ablauf von drei Kalendermonaten nach Aufnahme des Arbeitsverhältnisses (Neubegründung des Arbeitsverhältnisses oder Tä-
tigkeitswechsel) die Geltendmachung der Umwandlungstage für das laufende Kalenderjahr erklären. 3Die SuE-Zulage wird je-
weils nach der erfolgten Arbeitsbefreiung gekürzt. 4Der Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 ermittelten 
Stundenentgelt bezogen auf die an dem Umwandlungstag dienstplanmäßig bzw. betrieblich festgelegten Arbeitsstunden. 5Be-
steht zum Zeitpunkt der Beantragung kein Dienstplan bzw. keine betrieblich festgelegte Arbeitszeit, so ist die an dem Umwand-
lungstag zu leistende Arbeitszeit dadurch zu ermitteln, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmäßige durchschnittliche 
wöchentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage zu teilen ist, die die/der Beschäftigte in der Woche zu leisten hat, in 
der der Umwandlungstag liegt. 6Der/Die Beschäftigte hat den/die Umwandlungstag/e spätestens vier Wochen vor dem ge-
wünschten Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. 7Der Arbeitgeber entscheidet 
über die Gewährung der Umwandlungstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies der/dem Beschäftigten in 
Textform mit. 8Bei der Festlegung der Lage der Umwandlungstage sind die Wünsche der/des Beschäftigten zu berücksichtigen, 
sofern dem keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 9Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter 
Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfris-
tige Gewährung von Umwandlungstagen möglich. 10Eine im Vorjahr nach Satz 1 oder im laufenden Kalenderjahr nach Satz 2 
beantragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt längstens bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres.
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Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des 31. Oktober der 30. November.

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: Satz 2 gilt nur für Geltendmachungen ab dem 1. Januar 2023.

Protokollerklärung zu § 2a: Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um Urlaubs-/Zusatzurlaubstage.

§ 3 Beschäftigte im Erziehungsdienst 

1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst werden – soweit gesetzliche Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Rege-
lungen – im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 30 Stunden für Zwecke der 
Vorbereitung und Qualifizierung verwendet; im Tarifgebiet Ost gilt, dass diese Zeiten zur Vorbereitung und Qualifizierung auch durch 
gesetzliche Regelungen erfüllt sein können. 2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Stun-
denzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmä-
ßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht, reduziert. 3Im Erziehungsdienst tätig sind insbesondere Beschäf-
tigte als Kinderpflegerin/Kinderpfleger bzw. Sozialassistentin/Sozialassistent, Heilerziehungspflegehelferin/Heilerziehungs pflege- 
helfer, Erzieherin/Erzieher, Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger, im handwerklichen Erziehungsdienst, als Leiterinnen/
Leiter oder ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie andere 
Beschäftigte mit erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe.

Protokollerklärung zu Satz 3: Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Beschäftigte erfasst, die eine entsprechende 
Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staatliche Prüfung ausüben.

Änderungstarifvertrag Nr. 19 
vom 18. Mai 2022 

zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD)

vom 13. September 2005

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat,

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA),
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und

dem dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch die Bundesleitung,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1 Wiederinkraftsetzen gekündigter Vorschriften des TVöD 

Teil B Abschnitt XXIV. der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 
2005, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 18 vom 25. Oktober 2020, wird wieder in Kraft gesetzt.

§ 2 Änderungen des TVöD zum 1. Januar 2022

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 18 
vom 25. Oktober 2020, wird wie folgt geändert:
1. § 36 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
 „(2)  Auf Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst finden die Regelungen der §§ 1 und 2a der Anlage zu Abschnitt VIII Son-

derregelungen (VKA) § 56 BT-V auch dann Anwendung, wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs des TVöD-V oder des 
TVöD-B tätig sind.“

2.  In § 39 Absatz 4 wird in der Protokollerklärung zum Buchstaben i die Angabe „30. Juni 2020“ durch die Angabe „31. Dezember 
2026“ ersetzt.

§ 3 Änderungen des TVöD zum 1. Juli 2022

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005, zuletzt geändert durch § 2 dieses Änderungstarifver-
trags, wird wie folgt geändert:
Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA) wird wie folgt geändert:
3. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 2 wird wie folgt gefasst:
  „Entgeltgruppe S 2 
  Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerzie-

hungspflegehelferinnen/Heilerziehungspflegehelfern mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)“
4. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 3 wird wie folgt gefasst:
 „Entgeltgruppe S 3
  Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/Heilerzie-

hungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)“
5. Die Fallgruppe 1 des Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe S 4 wird wie folgt gefasst:

„1.  Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/Heilerzie-
hungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)“
6.  Im Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 7 wird die Angabe „Protokollerklärung Nr. 1“ durch die Wörter „Protokollerklärungen 

Nrn. 1, 1a und 17“ ersetzt. 
7. Die Entgeltgruppe S 8a wird wie folgt geändert:

a. Der bisherige Text der Entgeltgruppe S 8a wird zur Fallgruppe 1 und erhält den Zähler „1.“.
b. Nach der Angabe „Nrn. 1,“ wird die Angabe „1a,“ eingefügt.
c. Folgende neue Fallgruppe 2 wird angefügt:

„2.  Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer abgeschlossenen Weiterbildung als geprüfte Fachkraft 
für Arbeits- und Berufsförderung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstät-
ten oder in Werkstätten für behinderte Menschen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a)“
8. Die Entgeltgruppe S 8b wird wie folgt geändert:

a. In der Fallgruppe 1 wird nach der Angabe „Nrn. 1,“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
b. In der Fallgruppe 2 wird die Angabe „Protokollerklärung Nr. 1“ durch die Angabe „Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a“ ersetzt.
c. In der Fallgruppe 3 wird die Angabe „Protokollerklärung Nr. 1“ durch die Angabe „Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a“ ersetzt.

9. Die Entgeltgruppe S 9 wird wie folgt geändert:
a. In der Fallgruppe 1 wird nach der Angabe „Nrn. 1,“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
b. In der Fallgruppe 2 wird nach der Angabe „Nrn. 1,“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
c. In der Fallgruppe 3 wird nach der Angabe „Nrn. 1,“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
d.  In der Fallgruppe 4 wird die Angabe „Protokollerklärung Nr. 8“ durch die Angabe „Protokollerklärungen Nrn. 1a und 8“ ersetzt.
e. In der Fallgruppe 5 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.

10. In der Entgeltgruppe S 11a wird die Angabe „Nrn. 4“ durch die Angabe „Nrn. 1a, 4“ ersetzt.

11. Die Entgeltgruppe S 13 wird wie folgt geändert:
a. In der Fallgruppe 1 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
b. In der Fallgruppe 2 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.

12. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 14 wird wie folgt gefasst:
„Entgeltgruppe S 14

 Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädago-
ginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kin-
deswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Betreuungsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur 
Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbrin-
gung von Menschen mit psychischen Krankheiten erforderlich sind (z. B. Sozialpsychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der 
Städte, Gemeinden und Landkreise).
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 13, 14 und 15)“

13. Die Entgeltgruppe S 15 wird wie folgt geändert:
a. In der Fallgruppe 1 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
b. In der Fallgruppe 2 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
c. In der Fallgruppe 3 wird die Angabe „Protokollerklärung Nr. 8“ durch die Angabe „Protokollerklärungen Nrn. 1a und 8“ ersetzt.
d. In der Fallgruppe 4 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
e. In der Fallgruppe 5 wird nach der Angabe „Nrn. 1“ die Angabe „1a,“ eingefügt.

14. Die Entgeltgruppe S 16 wird wie folgt geändert:
a. In der Fallgruppe 1 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
b. In der Fallgruppe 2 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
c. In der Fallgruppe 3 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
d. In der Fallgruppe 4 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
e. In der Fallgruppe 5 wird nach der Angabe „Nrn. 1“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
f. In der Fallgruppe 6 wird nach der Angabe „Nrn. 1“ die Angabe „1a,“ eingefügt.

15. Die Entgeltgruppe S 17 wird wie folgt geändert:
a. In der Fallgruppe 1 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
b. In der Fallgruppe 2 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
c. In der Fallgruppe 3 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a“ eingefügt.
d. In der Fallgruppe 4 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a“ eingefügt.
e. In der Fallgruppe 5 wird nach der Angabe „Nrn. 1“ die Angabe „1a,“ eingefügt.

16. Die Entgeltgruppe S 18 wird wie folgt geändert: 
a. In der Fallgruppe 1 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
b. In der Fallgruppe 2 wird nach der Angabe „Nrn.“ die Angabe „1a,“ eingefügt.
c. In der Fallgruppe 3 wird nach der Angabe „Nrn. 1“ die Angabe „1a,“ eingefügt.

17. Die Protokollerklärung Nummer 1 wird wie folgt geändert:
a. Satz 1 wie folgt gefasst:

 „1Die Beschäftigten – ausgenommen die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7, Entgeltgruppe 
S 8a bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten – er-
halten für die Dauer der Tätigkeit in einer besonderen Wohnform (insbesondere stationäre Einrichtungen, Wohngruppen für 
Menschen mit Behinderung im Sinne von SGB IX, Kinder- und Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrichtungen [Heim]) 
oder in der ambulant unterstützten Einzel- oder Gruppenbetreuung, wenn diese als Präsenzleistung durchgängig für 24 Stunden 
täglich erfolgt, oder in der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in Höhe von 100,00 Euro monatlich, wenn dort ein 
überwiegender Teil der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf untergebracht ist bzw. betreut 
wird; überwiegt der Teil der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf nicht, beträgt die Zulage 
50,00 Euro monatlich.“
b. Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa. Nach der Angabe „S 7“ werden die Wörter „, Entgeltgruppe S 8a bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2“ eingefügt,
bb. die Angabe „40,90“ wird durch die Angabe „65,00“ ersetzt.

18. Nach der Protokollerklärung Nummer 1 wird folgende neue Protokollerklärung Nummer 1a angefügt:
 „1a. 1Beschäftigte, denen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin/Praxisanleiter in der Ausbildung von Erzieherinnen/

Erziehern, von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern, von Sozialassistentinnen/Sozialassistenten oder von Heilerziehungspflege-
rinnen/Heilerziehungspflegern übertragen sind und die die übertragene Tätigkeit mit einem zeitlichen Anteil von mindestens   
15 Prozent an ihrer Gesamttätigkeit ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von 70,00 Euro monat-
lich. 2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 haben.“

19. In der Protokollerklärung Nummer 3 werden die Wörter „Erzieherinnen/Erziehern,“ durch die Wörter „Erzieherinnen/Erziehern 
oder Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern“ ersetzt sowie hinter dem Wort „Schulkindergärten,“ die Wörter „Ganztagsangeboten 
für Schulkinder,“ eingefügt.
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ÄTV Nr. 19 zum
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20. Die Protokollerklärung Nummer 6 wird wie folgt geändert:
a. Buchstabe f wie folgt gefasst:

„f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit entsprechender abgeschlossener Fort- bzw. Weiterbildung im 
Umfang von mindestens 160 Stunden,“

b. Der Angabe „160 Stunden,“ werden folgende neue Buchstaben g und h angefügt:
„g) Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von Kindern und Jugendlichen mit einem erhöhten 

Förderbedarf,
h) Tätigkeiten von Beschäftigten, die vom Arbeitgeber zur insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz-

fachkraft) bestellt worden sind.“
21. Die Protokollerklärung Nummer 9 wird wie folgt gefasst:
 „1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 1. Januar bis  

31. Dezem ber des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen. 2Eine 
Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze von nicht mehr als 7,5 v.H. führt nicht zur Herabgruppie-
rung. 3Eine Unterschreitung um mehr als 7,5 v.H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maßgebliche Platzzahl drei 
Jahre hintereinander unterschritten wird. 4Die Unterschreitung der maßgeblich je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze führt auch 
dann nicht zu einer Herabgruppierung, wenn aufgrund von zu betreuenden Kindern mit erhöhtem oder wesentlich erhöhtem 
Förderungsbedarf entsprechende Betreuungsanforderungen festgestellt werden. 5Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeit-
geber verantworteter Maßnahmen (z. B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 6Hiervon bleiben 
organisatorische Maßnahmen infolge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberührt.“ 

22. Die Protokollerklärung Nummer 12 wird wie folgt gefasst:
„12. 1Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die 

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
b) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbe-

wohnerinnen/Heimbewohner,
c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene,
d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe S 9,
e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX, bei denen in mindes-

tens vier der neun Lebensbereiche im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Aktivi-
tät und Teilhabe vorliegen,

f) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit,
g) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von Menschen mit multiplen psychosozialen Beeinträchtigungen.

23. In der Protokollerklärung Nummer 13 werden nach dem Wort „Diplompädagoge,“ die Wörter „Erziehungswissenschaftlerin/Er-
ziehungswissenschaftler (Bachelor/Master) oder Kindheitspädagogin/Kindheitspädagoge (Bachelor/Master),“ eingefügt.

24. Es wird eine Protokollerklärung Nummer 17 für die Entgeltgruppe S 7 angefügt:
„17. 1Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass der/die Beschäftigte über eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation im 

Sinne der Werkstättenverordnung nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuches oder über eine der sonderpädagogischen 
Zusatzqualifikation gleichgestellte Qualifikation verfügt. 2Eine Qualifikation im Sinne von Satz 1 kann bis zum 31. Dezember 
2029 durch Teilnahme an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt werden. 3Vom Erfordernis einer Qualifikation im 
Sinne des Satzes 1 sind Beschäftigte befreit, denen seit mindestens 15 Jahren eine Tätigkeit entsprechend der Tätigkeitsmerk-
male der Entgeltgruppe S 7 übertragen ist.“

§ 4 Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt § 3 zum 1. Juli 2022 in Kraft.

Änderungstarifvertrag Nr. 28 
vom 18. Mai 2022 

zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) 

– Besonderer Teil Verwaltung – (BT-V) –

vom 13. September 2005

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat,

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA),
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und

dem dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch die Bundesleitung,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1 Wiederinkraftsetzen gekündigter Vorschriften des TVöD - BT-V 

§ 1 und § 2 der Anlage zu § 56 (VKA) des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Besonderer Teil Verwaltung - (BT-V) - vom  
13. September 2005, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 27 vom 25. Oktober 2020, werden wieder in Kraft gesetzt.

§ 2 Änderungen des TVöD - BT-V zum 1. Januar 2022

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Besonderer Teil Verwaltung - (BT-V) - vom 13. September 2005, zuletzt geändert 
durch den Änderungstarifvertrag Nr. 27 vom 25. Oktober 2020, wird wie folgt geändert:
1. In § 59 Absatz 2 Buchstabe b 

a. werden die Angaben „§ 1 und 2 der“ ersetzt durch „die“ und
b. die Angabe „30. Juni 2020“ durch die Angabe „31. Dezember 2026“ ersetzt.

2.  Der Anlage zu § 56 (VKA) wird folgender neuer § 2a angefügt:

„§ 2a Regenerationstage/Umwandlungstage

(1) 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind, haben im Kalenderjahr 
bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeitstage Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 (Regenerationstage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als 
fünf Tagen in der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 3Maßgeblich für 
die Verminderung nach Satz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Abs. 2 Satz 2. 4Verän-
dert sich im Zeitraum zwischen der Antragstellung und dem gewährten Regenerationstag die Verteilung der wöchentlichen 
Arbeitszeit, erhöht oder vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei den Berech-
nungen nach den Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Regenerationstag ergibt, wird er auf einen 
vollen Regenerationstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Regenerationstag bleiben unberücksichtigt.

 Protokollerklärung zu Satz 1: 1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalenderjahr nicht für 
mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 2Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satz 1 sind auch der 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 TVöD genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzu-
schuss (§ 22 Absatz 2 und 3 TVöD), auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht 
gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender 
gesetzlicher Leistungen, Leistungen nach § 56 lfSG, Kurzarbeitergeld und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG. 

(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche der/des Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern dem 
keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Der/Die Beschäftigte hat den/die Regenerationstag/e 
spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend 
zu machen. 3Der Arbeitgeber entscheidet über die Gewährung der Regenerationstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen 
und teilt dies der/dem Beschäftigten in Textform mit. 4Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktu-
ellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von den Sätzen 2 und 3 auch eine kurzfristige Gewährung von 
Regenerationstagen möglich. 5Regenerationstage, für die im laufenden Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Satz 1 er-
folgt ist, verfallen. 6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, die wegen dringender betrieblicher/dienstlicher 
Gründe im laufenden Kalenderjahr nicht gewährt worden sind, spätestens am 30. September des Folgejahres.

(3) 1Beschäftigte, die Anspruch auf eine monatliche SuE-Zulage gemäß § 1 Abs. 6 der Anlage zu § 56 haben, können bis zum  
31. Oktober des laufenden Kalenderjahres in Textform geltend machen, statt der ihnen zustehenden SuE-Zulage im Folgejahr 
bis zu zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 in Anspruch zu nehmen (Umwandlungs-
tage). 2Beschäftigte, die erstmalig einen Anspruch auf eine SuE-Zulage gemäß § 1 Abs. 6 der Anlage zu § 56 erwerben, können 
nach Ablauf von drei Kalendermonaten nach Aufnahme des Arbeitsverhältnisses (Neubegründung des Arbeitsverhältnisses 
oder Tätigkeitswechsel) die Geltendmachung der Umwandlungstage für das laufende Kalenderjahr erklären. 3Die SuE-Zu-
lage wird jeweils nach der erfolgten Arbeitsbefreiung gekürzt. 4Der Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem gemäß § 24 Abs. 3 
Satz 3 ermittelten Stundenentgelt bezogen auf die an dem Umwandlungstag dienstplanmäßig bzw. betrieblich festgelegten 
Arbeitsstunden. 5Besteht zum Zeitpunkt der Beantragung kein Dienstplan bzw. keine betrieblich festgelegte Arbeitszeit, so 
ist die an dem Umwandlungstag zu leistende Arbeitszeit dadurch zu ermitteln, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte regel-
mäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage zu teilen ist, die die/der Beschäftigte in 
der Woche zu leisten hat, in der der Umwandlungstag liegt. 6Der/Die Beschäftigte hat den/die Umwandlungstag/e spätes-
tens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu ma-
chen. 7Der Arbeitgeber entscheidet über die Gewährung der Umwandlungstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen und 
teilt dies der/dem Beschäftigten in Textform mit. 8Bei der Festlegung der Lage der Umwandlungstage sind die Wünsche der/
des Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 9Im 
gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend 

von den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfristige Gewährung von Umwandlungstagen möglich. 10Eine im Vorjahr nach Satz 1 
oder im laufenden Kalenderjahr nach Satz 2 beantragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt längstens bis zum Ende des lau-
fenden Kalenderjahres.

 Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des 31. Oktober der 30. November.
 
 Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: Satz 2 gilt nur für Geltendmachungen ab dem 1. Januar 2023.

 Protokollerklärung zu § 2a: Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um Urlaubs-/Zusatzurlaubs-
tage.“

§ 3 Änderungen des TVöD - BT-V zum 1. Juli 2022

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Besonderer Teil Verwaltung - (BT-V) - vom 13. September 2005, zuletzt geändert 
durch § 2 dieses Änderungstarifvertrages, wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 56 (VKA) wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a. Die Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:
aa. Dem bisherigen Wortlaut wird der Satzzähler „1“ vorangestellt. 
bb. Den Wörtern „einschlägiger Berufserfahrung.“ wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

 „2Als Erwerb einer einjährigen einschlägigen Berufserfahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung im Rah-
men einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher nach landesgesetzlichen Regelungen 
und im Rahmen einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin/zum Heilerziehungspfle-
ger nach landesgesetzlichen Regelungen.“

b. Folgender neuer Absatz 6 wird angefügt:
„(6) 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis  

S 11a eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro. 2Beschäftigte, die nach Teil B 
Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei 
Tätigkeiten der Fallgruppe 6 eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a. In der Überschrift werden die Wörter „(Tarifgebiet West)“ gestrichen.
b. Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst werden – soweit gesetzliche Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzli-

chen Regelungen – im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 30 Stunden 
für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet; im Tarifgebiet Ost gilt, dass diese Zeiten zur Vorbereitung und 
Qualifizierung auch durch gesetzliche Regelungen erfüllt sein können.“

§ 4 Änderungen des TVöD - BT-V zum 1. Oktober 2024

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Besonderer Teil Verwaltung - (BT-V) - vom 13. September 2005, zuletzt geändert 
durch § 3 dieses Änderungstarifvertrages, wird wie folgt geändert:
§ 1 Absatz 2 der Anlage zu § 56 (VKA) wird wie folgt geändert:
1. In Satz 3 wird das Wort „vier“ durch das Wort „drei“ ersetzt.
2. Die Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben. 

§ 5 Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten § 3 zum 1. Juli 2022 und § 4 zum 1. Oktober 2024 in 
Kraft.
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Änderungstarifvertrag Nr. 16  
vom 18. Mai 2022 

zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD)   

– Besonderer Teil Pflege- und  
Betreuungseinrichtungen – (BT-B) –

vom 1. August 2006

Zwischen

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA),
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und

dem dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch die Bundesleitung,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1 Wiederinkraftsetzen gekündigter Vorschriften des TVöD – BT-B 

§§ 52 und 53 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen – (BT-B) – 
vom 1. August 2006, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 15 vom 25. Oktober 2020, werden wieder in Kraft gesetzt.

§ 2 Änderungen des TVöD – BT-B zum 1. Januar 2022

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen – (BT-B) – vom 1. August 
2006, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 15 vom 25. Oktober 2020, wird wie folgt geändert:
1. Es wird folgender neuer § 53a eingefügt:

„§ 53a Regenerationstage/Umwandlungstage

(1) 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind, haben im Kalenderjahr 
bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeitstage Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 (Regenerationstage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als 
fünf Tagen in der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 3Maßgeblich für 
die Verminderung nach Satz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Abs. 2 Satz 2. 4Verän-
dert sich im Zeitraum zwischen der Antragstellung und dem gewährten Regenerationstag die Verteilung der wöchentlichen 
Arbeitszeit, erhöht oder vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei den Berech-
nungen nach den Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Regenerationstag ergibt, wird er auf einen 
vollen Regenerationstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Regenerationstag bleiben unberücksichtigt.

  
Protokollerklärung zu Satz 1: 1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalenderjahr nicht für 
mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 2Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satz 1 sind auch der 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 TVöD genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzu-
schuss (§ 22 Absatz 2 und 3 TVöD), auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht 
gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender 
gesetzlicher Leistungen, Leistungen nach § 56 IfSG, Kurzarbeitergeld und der Bezug von Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG. 

(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche der/des Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern dem 
keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Der/Die Beschäftigte hat den/die Regenerationstag/e 
spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend 
zu machen. 3Der Arbeitgeber entscheidet über die Gewährung der Regenerationstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen 
und teilt dies der/dem Beschäftigten in Textform mit. 4Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktu-
ellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von den Sätzen 2 und 3 auch eine kurzfristige Gewährung von 
Regenerationstagen möglich. 5Regenerationstage, für die im laufenden Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Satz 1 er-
folgt ist, verfallen. 6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, die wegen dringender betrieblicher/dienstlicher 
Gründe im laufenden Kalenderjahr nicht gewährt worden sind, spätestens am 30. September des Folgejahres.

(3) 1Beschäftigte, die Anspruch auf eine monatliche SuE-Zulage gemäß § 52 Abs. 6 haben, können bis zum 31. Oktober des lau-
fenden Kalenderjahres in Textform geltend machen, statt der ihnen zustehenden SuE-Zulage im Folgejahr bis zu zwei Ar-
beitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 in Anspruch zu nehmen (Umwandlungstage). 2Be-
schäftigte, die erstmalig einen Anspruch auf eine SuE-Zulage gemäß § 56 Abs. 6 erwerben, können nach Ablauf von drei 
Kalendermonaten nach Aufnahme des Arbeitsverhältnisses (Neubegründung des Arbeitsverhältnisses oder Tätigkeitswech-
sel) die Geltendmachung der Umwandlungstage für das laufende Kalenderjahr erklären. 3Die SuE-Zulage wird jeweils nach 
der erfolgten Arbeitsbefreiung gekürzt. 4Der Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 ermittelten Stun-
denentgelt bezogen auf die an dem Umwandlungstag dienstplanmäßig bzw. betrieblich festgelegten Arbeitsstunden. 5Be-
steht zum Zeitpunkt der Beantragung kein Dienstplan bzw. keine betrieblich festgelegte Arbeitszeit, so ist die an dem Um-
wandlungstag zu leistende Arbeitszeit dadurch zu ermitteln, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmäßige 
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage zu teilen ist, die die/der Beschäftigte in der 
Woche zu leisten hat, in der der Umwandlungstag liegt. 6Der/Die Beschäftigte hat den/die Umwandlungstag/e spätestens 
vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. 
7Der Arbeitgeber entscheidet über die Gewährung der Umwandlungstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt 
dies der/dem Beschäftigten in Textform mit. 8Bei der Festlegung der Lage der Umwandlungstage sind die Wünsche der/des 
Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 9Im ge-
genseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von 
den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfristige Gewährung von Umwandlungstagen möglich. 10Eine im Vorjahr nach Satz 1 oder im 
laufenden Kalenderjahr nach Satz 2 beantragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt längstens bis zum Ende des laufenden 
Kalenderjahres. 

ÄTV Nr. 16 zum
 TVöD BT-B ÄT

V 
Nr

. 1
6 

zu
m

 TV
öD

 B
T-B



tacheles SPEZIAL · Sozial- und Erziehungsdienst · November 2022 · Seite 35Seite 34 · tacheles SPEZIAL · Sozial- und Erziehungsdienst · November 2022 

 Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des 31. Oktober der 30. November.

 Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: Satz 2 gilt nur für Geltendmachungen ab dem 1. Januar 2023.

 Protokollerklärung zu § 53a: Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um Urlaubs-/Zusatzurlaubs-
tage.“

2. In § 57 Satz 3 wird wie folgt geändert:
a. Die Angabe „§§ 52 und 53“ wird durch die Angabe „§ 44 Abs. 4, § 52, § 53 und § 53 a“ ersetzt.
b. Die Angabe „30. Juni 2020“ wird durch die Angabe „31. Dezember 2026“ ersetzt.

§ 3 Änderungen des TVöD – BT-B zum 1. Juli 2022

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen – (BT-B) – vom 1. August 
2006, zuletzt geändert durch § 2 dieses Änderungstarifvertrages, wird wie folgt geändert:
1. § 44 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
 „1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst werden – soweit gesetzliche Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen 

Regelungen – im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 30 Stunden für Zwe-
cke der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet; im Tarifgebiet Ost gilt, dass diese Zeiten zur Vorbereitung und Qualifizie-
rung auch durch gesetzliche Regelungen erfüllt sein können.“

2. § 52 wird wie folgt geändert:
a. Die Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa. Dem bisherigen Wortlaut wird der Satzzähler „1“ vorangestellt. 
bb. Den Wörtern „einschlägiger Berufserfahrung.“ wird folgender neuer Satz 2 angefügt:
 „2Als Erwerb einer einjährigen einschlägigen Berufserfahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung im 

Rahmen einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher nach landesgesetzlichen 
Regelungen und im Rahmen einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin/zum 
Heilerziehungspfleger nach landesgesetzlichen Regelungen.“

b. Folgender neuer Absatz 6 wird angefügt:
„(6)  1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis  

S 11a eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro. 2Beschäftigte, die nach Teil B 
Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei 
Tätigkeiten der Fallgruppe 6 eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro.“ 

§ 4 Änderungen des TVöD – BT-B zum 1. Oktober 2024

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen – (BT-B) – vom 1. August 
2006, zuletzt geändert durch § 3 dieses Änderungstarifvertrages, wird wie folgt geändert:
§ 52 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
1. In Satz 3 wird das Wort „vier“ durch das Wort „drei“ ersetzt.
2. Die Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben. 

§ 5 Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten § 3 zum 1. Juli 2022 und § 4 zum 1. Oktober 2024 in 
Kraft.

Änderungstarifvertrag Nr. 18 
vom 18. Mai 2022 

zum Tarifvertrag zur Überleitung der  
Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in 

den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-VKA)

vom 13. September 2005

Zwischen

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA),
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und

dem dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch die Bundesleitung,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1 Änderungen des TVÜ-VKA

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-VKA) vom 13. September 2005, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 17 vom 25. Oktober 2020, wird wie folgt 
geändert:
Nach § 28b werden folgende neue § 28c, § 28d und § 28e eingefügt:

„§ 28c Überleitung in die Anlage C (VKA) zum TVöD zum 1. Januar 2023

(1) 1Beschäftigte im Sinne des § 28b Abs. 5 Satz 1, die nicht innerhalb der Antragsfrist nach § 28b Abs. 5 Satz 1 ihre Eingruppierung 
nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD geltend gemacht haben und die weiterhin Entgelt nach der Anlage A zum 
TVöD erhalten, können bis zum 30. Juni 2023 (Ausschlussfrist) ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) 
zum TVöD schriftlich beantragen. 2Der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2023 zurück. 

(2) 1Beschäftigte, die von ihrem Antragsrecht nach Absatz 1 Gebrauch machen, erhalten ab dem 1. Januar 2023 Entgelt nach einer 
der Entgeltgruppen S 8b, S 9 bzw. S 11a, in die sie nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung 
(VKA) eingruppiert sind. 2Bei Beschäftigten nach Satz 1, wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das aus dem diesen Beschäftig-
ten am 31. Dezember 2022 zustehenden Tabellenentgelt, einem am 31. Dezember 2022 ggf. zustehenden Garantiebetrag und 
einer am 31. Dezember 2022 zustehenden Besitzstandszulage nach § 9 besteht. 3Diese Beschäftigten werden einer ihrem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe zugeordnet. 4Zum 1. Januar 2027 steigen diese Beschäftigten 
in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach § 1 
Abs. 2 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderreglungen (VKA) § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 2 BT-B. 5Liegt das Vergleichsentgelt nach 
Satz 2 über der höchsten Stufe derjenigen Entgeltgruppe, in die sie nach Satz 1 eingruppiert sind, werden diese Beschäftigten 
einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 6Werden Beschäftigte vor dem 1. Januar 
2027 aus einer individuellen Zwischenstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der 
regulären Stufe, deren Betrag mindestens ihrer bisherigen individuellen Zwischenstufe entspricht; § 1 Abs. 4 Satz 3 der An-
lage zu § 56 BT-V findet Anwendung. 7Werden Beschäftigte aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie 
in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe bzw. einer erneuten individuellen Endstufe, die mindestens 
dem Betrag ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht; § 1 Abs. 4 Satz 3 der Anlage zu § 56 BT-V findet Anwendung. 
8Die individuelle Zwischen- bzw. Endstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifver-
tragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 

§ 28d Höhergruppierung auf Antrag

 1Ergibt sich für Beschäftigte, die am 30. Juni 2022 in die Entgeltgruppe S 11b eingruppiert waren, aufgrund der Änderungen ab 
1. Juli 2022 im Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA) eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 
S 12, sind diese Beschäftigten nur auf Antrag gemäß § 12 (VKA) TVöD in diese Entgeltgruppe eingruppiert. 2Ergibt sich für 
Beschäftigte, die am 30. Juni 2022 in die Entgeltgruppe S 12 eingruppiert waren, aufgrund der Änderungen ab 1. Juli 2022 im 
Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA) eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 14, sind 
diese Beschäftigten nur auf Antrag gemäß § 12 (VKA) TVöD in diese Entgeltgruppe eingruppiert. 3Der Antrag nach Satz 1 oder 
2 kann nur bis zum 31. Juli 2023 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt jeweils auf den 1. Juli 2022 zurück. 4Nach dem  
1. Juli 2022 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung 
in der höheren Entgeltgruppe unberücksichtigt. 5Werden Beschäftigte nach Satz 1 aus einer individuellen Endstufe höher-
gruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt, das mindestens dem Entgelt ihrer bisherigen individuellen 
Endstufe zuzüglich des Garantiebetrags nach § 1 Abs. 4 Satz 2 der Anlage zu § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 4 Satz 2 BT-B entspricht. 
6Werden Beschäftigte nach Satz 2 aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgelt-
gruppe Entgelt, das mindestens dem Entgelt ihrer bisherigen individuellen Endstufe zuzüglich des Höhergruppierungsge-
winns, den die Beschäftigten erhalten, die aus der Stufe 6 ihrer bisherigen Entgeltgruppe in die höhere Entgeltgruppe höher-
gruppiert werden, entspricht. 7Die individuelle Endstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von 
den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz.

§ 28e Besondere Regelungen hinsichtlich der Stufenlaufzeit für Beschäftigte,  
die unter Anlage § 56 (VKA) BT-V und § 52 BT-B fallen und weitere Regelungen

(1)  1Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind und die 
am 1. Oktober 2024 in Stufe 2 eine Stufenlaufzeit von mehr als zwei Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der 
Stufe 3 zugeordnet. 2Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA) ein-
gruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine Stufenlaufzeit von mehr als drei Jahren absolviert haben, werden 
zum 1. Oktober 2024 der Stufe 4 zugeordnet.

(2)  1Beschäftigte mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und Beschäftigte mit Eingruppie-
rung in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten in der Fallgruppe 3, die am 1. Oktober 2024 in Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von 
mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 2Beschäftigte mit Eingruppierung 

in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2, die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 4 eine Stufenlaufzeit 
von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 3Beschäftigte mit Eingruppie-
rung in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2, die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlauf-
zeit von mehr als fünf Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet. 

(3) Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen 1 und 2 gilt, dass die ab dem 1. Oktober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu zu 
laufen beginnt.

(4) 1Die Werte der Entgeltgruppe S 9 werden ab dem 1. Oktober 2024 neu gefasst. 2Dafür verändern sich die folgenden Tabellen-
werte bis zum 1. Oktober 2024 bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die Entgelt-
gruppe S 9 (in der bis zum 30. September 2024 geltenden Fassung) festgelegten Vomhundertsatz:

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 9 in Euro 3.060,00 3.280,00 3.530,00 3.900,00 4.250,00 4.520,00

§ 2 Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.

Niederschriftserklärungen
1. Die Niederschriftserklärung zu § 30 Absatz 3 Satz 4 wird aufgehoben.
2. Die Niederschriftserklärung zu § 30 Absatz 3 wird aufgehoben.
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Änderungstarifvertrag Nr. 11 
vom 18. Mai 2022 

zum Tarifvertrag für Auszubildende  
des öffentlichen Dienstes (TVAöD) 

- Allgemeiner Teil -

vom 13. September 2005

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat,

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA),
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und

dem dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch die Bundesleitung,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1 Änderungen des TVAöD - Allgemeiner Teil -

Der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Allgemeiner Teil - vom 13. September 2005, zuletzt geändert 
durch den Änderungstarifvertrag Nr. 10 vom 25. Oktober 2020, wird wie folgt geändert:

§ 1 Änderungen des TVAöD - Allgemeiner Teil -

§ 1 wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 Buchstabe b wird nach dem Wort „(Pflegeberufegesetz),“ folgender neuer Spiegelstrich angefügt:

„- in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur Heilerziehungspflegerin/zum Heilerziehungspfleger nach landesrechtlichen 
Regelungen,“

2. In Absatz 2 Buchstabe a werden die Wörter „sowie Heilerziehungspflegeschüler/innen“ gestrichen.

§ 2 Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.
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